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1 Einleitung 

„Man kann nicht nicht Marketing machen.“ 
Nölke, Gierke 

 
Marketing resultiert aus den Formen, Oberflächen, Farben, Düften, Texturen, Klängen 

und dem Material von Produkten. Marketing ist eine zielgerichtete und unausweichliche 

Kommunikation.1 

Die Marketingforschung der Vergangenheit konnte nahezu ausschließlich durch die 

Durchführung von Interviews und das Auswerten von Fragebögen zu Erkenntnissen 

gelangen. Außerdem wurde in der Kommunikationspolitik ausschließlich mono- oder 

duosensual agiert.2 Durch das Neuromarketing können Bewertungsprozesse von Kun-

den3 unmittelbar registriert werden, ohne mögliche Verzerrungen beispielsweise durch 

sozial erwünschte Antworten.4 Es kann ein wesentlich höherer Grad an Objektivität 

durch die Hirnforschung ermöglicht werden. Neuromarkting eröffnet eine neue Sicht 

der Dinge, da ein umfassenderes Verständnis über die Abläufe und Strukturen von 

Entscheidungen und Emotionen im Gehirn des Konsumenten betrachtet werden. Dies 

ist besonders bedeutsamen in Zeiten der Informations- und Reizüberflutung der Kun-

den.5 Es existiert ein regelrechter Forschungsdrang der Unternehmen. Die Produkte 

werden immer vielfältiger und damit leichter austauschbar, die Konkurrenz steigt stetig 

und häufig existiert eine kaum spürbare Differenzierung der Produkte.6 Einem Konsu-

menten fällt es daher zunehmend immer schwerer, sich für eine Marke zu entscheiden. 

Es existiert kein Forschungsgebiet, welches ausschließlich multisensorisches Marke-

ting untersucht. Die relevanten Erkenntnisse resultieren aus verschiedensten Wissen-

schaften, welche menschliches Verhalten erforschen. Beispielsweise erlangen Psycho-

logie, Soziologie, Verhaltensbiologie und Neurologie wichtige Annahmen und Metho-

den, welche als Grundlagen für die Konsumentenforschung fungieren. Alle Wissen-

schaften verfolgen das gemeinsame Ziel, ein Verständnis für das menschliche Denken 

und Handeln zu entwickeln. Die Erkenntnisse der Neurologie (Neuromarketing) bilden 

die Grundlage für das Multisensorischen Marketing und folglich für diese Bachelorar-

beit. 

Als Beginn des Neuromarketings kann die Studie der Hirnforscher McClure et al. be-

zeichnet werden.7 Sie konnten Aktivitäten im Gehirn von Versuchspersonen beim Ver-

                                                
1
 Vgl. Nölke, Gierke, 2011, S. 16 

2
 Vgl. Steiner, 2011, S. 1 

3
 Aus Gründen der Lesbarkeit wurde in dieser Arbeit das generische Maskulinum gewählt, dennoch  

   beziehen sich die Angaben auf alle Geschlechter. 
4
 Vgl. Weber, Bartling in Häusel, 2011, S. 41 

5
 Vgl. Raab, Gernsheimer, Schindler, 2013, S. 52 

6
 Vgl. Scheier, Held, 2012, S. 19 

7
 Vgl. McClure et al., 2004 
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zehr von Coca-Cola und Pepsi nachweisen. Die Marke Coca-Cola hatte dabei die stär-

keren Auswirkungen auf das Gehirn. Dies ist der erste neurowissenschaftliche Beweis 

für den Markeneinfluss. Es entstand die neuartige Bezeichnung „Neuromarketing“. 

Dieses stellt in der Gegenwart einen festen Bestandteil vieler Hersteller im Vermark-

tungsprozess dar und fungiert als eine Teildisziplin der Neuroökonomie. Die Neuro-

ökonomie untersucht ökonomische Entscheidungen unter der Anwendung von neuro-

wissenschaftlichen Methoden, um eine Aussage treffen zu können, wie der Mensch 

seine Entscheidungen trifft.8 Neuromarketing hingegen setzt die Methoden und Er-

kenntnisse der Grundlagenforschung für Marketingzwecke ein und untersucht die Ein-

flussnahme auf Kauf- und Wahlentscheidungen des Menschen.9 Zusätzlich erleichtert 

das Neuromarketing die Erkenntnis, welche Wirkung Marken im Gehirn auslösen.10  

In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob ein Einsatz von Marketingstrategien in der 

Verwaltung empfehlenswert ist, um die Bürgerfreundlichkeit in Behörden zu erhöhen. 

Die öffentliche Verwaltung wird nach wie vor häufig stark kritisiert und ein Großteil der 

Bevölkerung hat eine skeptische Einstellung gegenüber Behörden.11 Wenn ein Kunde 

eines Unternehmens mit einem Produkt schlechte Erfahrung gemacht hat, wechselt er 

bei erneutem Bedarf den Anbieter. Aufgrund der Monopolstellung der Verwaltung, ge-

genüber der freien Wirtschaft kann ein Bürger bei negativen Erfahrungen nicht die zu-

ständige Behörde wechseln. Diese negativen Erfahrungen resultieren häufig aus einem 

schlechten ersten Eindruck, welcher die Urteilsbildung und das Verhalten entscheidend 

beeinflusst.12 Zwischen den Unternehmen einer Branche herrscht Wettbewerb, auf-

grund dessen sich die Unternehmer um Marketingstrategien bemühen müssen, um 

Kunden zu gewinnen und langfristig zu binden. Diese wettbewerbliche Konkurrenz gibt 

es in der öffentlichen Verwaltung nicht, was der Bürger je nach Behörde mehr oder 

weniger deutlich ausgeprägt wahrnimmt. Schlechte Tageslichtausleuchtung, Monotonie 

der Wandflächen und Schrankfarben, ungenügende Sitzmöglichkeiten sowie stickige 

und schlecht belüftete Räumlichkeiten prägen öffentliche Verwaltungen.13 Auch werden 

dunkle Gänge bemängelt.14 Die Verwaltung unterschätzt dabei die Wichtigkeit der äu-

ßeren Rahmenbedingungen, welche vor dem eigentlichen Kontakt des Bürgers mit 

einem Bediensteten entscheidend Einfluss auf die Stimmung nehmen. Durch ungenü-

gende Rahmenbedingungen ist der Bürger bereits vor einem persönlichen Gespräch 

negativ eingestellt und kann eine latente Aggressionsbereitschaft entwickeln oder eine 

                                                
8
 Vgl. Häusel, 2019, S. 11 

9
 Vgl. Häusel, 2019, S. 12 

10
 Vgl. Nölke, Gierke, 2011, S. 47 

11
 Vgl. Althoff, Thielepape, 2000, S. 313 

12
 Vgl. Althoff, Thielepape, 2000, S. 314 

13
 Vgl. Frieling, 1979, S. 125 

14
 Vgl. Althoff, Thielepape, 2000, S. 318 
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vorhandene aktivieren.15 Durch diese Stimmungslage kann das anschließende Ge-

spräch bereits vorbelastet werden und die Kooperation erschweren. Hinzu kommt, 

dass die Behörden nur an ausgewählten Wochentagen für die arbeitende Bevölkerung 

bis 18 Uhr präsent sind und die Bürger eine Wartezeit in den ungenügenden Rahmen-

bedingungen häufig nicht umgehen können. 

Im Einzelhandel wird versucht, durch Marketingstrategien, welche Einfluss auf die Sin-

nesorgane nehmen, positiven Einfluss auf die Kundenzufriedenheit auszuüben. Wer-

beauftritte und ihre Wirkung auf den Kunden werden in dieser Arbeit nicht beleuchtet, 

da das Ziel darin besteht, Rückschlüsse von Marketingstrategien des Point of Sales 

(POS) auf die öffentliche Verwaltung zu ziehen. Folglich wird untersucht, ob die Bür-

gerfreundlichkeit in den Behörden durch ähnliche Effekte wie am POS erhöht werden 

kann. Bei der Planung von Marketingstrategien in der Verwaltung muss berücksichtigt 

werden, dass der Bürger Maßnahmen im öffentlichen Raum nicht ausweichen kann. 

Das Ziel der Implementierung von Marketingmaßnahmen soll es sein, dass sich Bürger 

vorurteilsfrei und ohne negative Haltungen in Verwaltungsgebäuden aufhalten und mit 

einer positiven Vorstellung in ein Bürgergespräch gehen können. Ein Aufenthalt soll so 

angenehm wie möglich gestaltet werden. Dies ist besonders im Hinblick darauf wichtig, 

dass jeder Bürger ein Leben lang von Zeit zu Zeit Kontakt zur Verwaltung pflegen 

muss. Zwar werden bereits einige Leistungen der Verwaltung online angeboten, jedoch 

ist bei einigen Dienstleistungen auch zukünftig ein persönliches Erscheinen unerläss-

lich. Es wird angenommen, dass der Bürger die längste Zeit innerhalb eines Wartebe-

reiches in der Verwaltung verweilt, daher wird die vorliegende Arbeit auf diesen räumli-

chen Bereich beschränkt. 

In der Arbeit werden zunächst grundlegende Begriffe geklärt. Anschließend werden 

zentrale Erkenntnisse des multisensorischen Marketings dargelegt, um die Thematik 

theoretisch zu untersetzen. Es wird auf die Funktionsweise des Gehirns, die menschli-

che Entscheidungsfindung und die fünf menschlichen Sinnesorgane eingegangen. Im 

Ansatz werden biologische Aspekte und Funktionsweisen des menschlichen Gehirns 

dargestellt. Außerdem wird untersucht, ob Marketing die Sinne beeinflusst oder eine 

Manipulation des Konsumenten vorliegt. Im Ergebnis soll eine Aussage dazu getroffen 

werden können, ob Marketingstrategien generell auch in Behörden etablierbar sind. 

Ursprünglich sollte dieses Kapitel von psychologischen Erkenntnissen aus Interviews 

untersetzt werden, jedoch wurden diese aufgrund unzureichender Rückmeldungen 

verworfen. Alternativ wurden Statistiken erhoben, welche den Ist-Zustand von Einzel-

handelsgeschäften und den Ist-Zustand des Landratsamtes Zwickau anhand verwen-

deter Marketinginstrumente darstellen. Das methodische Vorgehen in dieser Arbeit 

                                                
15

 Vgl. Althoff, Thielepape, 2000, S. 318 
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wird in Kapitel 4 erläutert. Es werden jeweils für das visuelle, olfaktorische sowie akus-

tische Marketing Vergleiche zwischen dem Einzelhandel und der ausgewählten Behör-

de aufgezeigt. Zuerst wird das visuelle Marketing behandelt, dabei wird die Wirkung 

von Farbe auf den Menschen untersucht. Es wird auf die Erkenntnisse Goethes einge-

gangen, aber auch moderne Farbenlehren berücksichtigt. Im weiteren Verlauf wird die 

Auswirkung von Licht auf die Farben und den Menschen aufgezeigt. Anschließend wird 

das olfaktorische Marketing thematisiert. Zunächst wird dabei grundlegend die Wirkung 

von Duft auf den Menschen beschrieben. Danach wird die Verwendung von Duftstoffen 

in Räumen betrachtet. Da das Duftmarketing häufig kritisiert wird, wird speziell auf Kri-

tikpunkte dieses Marketingansatzes eingegangen. Als letztes ausgewähltes multisen-

sorisches Feld wird das akustische Marketing untersucht, wobei auch hier die Wirkung 

auf den Menschen beschrieben wird. Schließlich wird näher auf die Raumgestaltung 

durch Hintergrundmusik eingegangen. Aus den gewonnenen Daten werden Erkennt-

nisse abgeleitet, ob und wie die derzeitige Situation im Landratsamt Zwickau zu ver-

bessern ist. Ferner wird jeweils eine Empfehlung für die Wartebereiche einer Verwal-

tung gegeben. Abschließend sollen rechtliche Grenzen der Beeinflussung durch Orga-

nisationen auf den Kunden bzw. den Bürger aufgezeigt werden. Diesbezüglich werden 

subjektive Abwehrrechte erläutert. Außerdem wird eine Handreichung für Behörden 

erarbeitet, welche die Empfehlungen aus dieser Arbeit zusammenfasst und übersicht-

lich aufbereitet.  
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2 Begriffliche Abgrenzungen 

2.1 Bürgerfreundlichkeit 

Das Thema der vorliegenden Arbeit ist die Möglichkeit der Erhöhung der Bürgerfreund-

lichkeit in der öffentlichen Verwaltung. Das Adjektiv bürgerfreundlich wird als „den Bür-

gern dienlich, ihnen entgegenkommend“ beschrieben.16 Ein häufig verwendetes Syno-

nym für Bürgerfreundlichkeit ist Bürgernähe. Bürgernähe wird als „Orientierung an den 

Bedürfnissen der Bürger“ definiert.17 Bürgerfreundlichkeit bzw. Bürgernähe äußern sich 

unter anderem durch ein freundliches und schnelles Verfahren mit dem zuständigen 

Mitarbeiter, verständliche Formulare, aber auch durch eine angenehme Wartephase 

des Bürgers. Das Hauptziel jeder Verwaltung sollte darin bestehen, eine möglichst ho-

he Bürgerfreundlichkeit aufzuweisen. 

2.2 Point of Sale 

In dieser Arbeit sollen Marketingstrategien am Point of Sale, kurz POS, erläutert wer-

den. Im Duden ist der POS als „für die Werbung zu nutzender Ort, an dem ein Produkt 

verkauft wird“18 definiert. Nach Traindl fällt dabei die “letzte und eigentliche Kaufent-

scheidung für die meisten Güter des täglichen Bedarfs […] am Point of Sale (POS), 

also vor und zwischen den Regalen des Handels.“19 Entscheidend neben den eigentli-

chen Produkteigenschaften ist vor allem die Art und Weise der Präsentation des Pro-

duktes im Einzelhandelsgeschäft. Besonders letzteres kann durch multisensorisches 

Marketing, das Teile des Neuromarketings aufgreift und für die kundenorientierte Aus-

gestaltung des POS anwendet, beeinflusst werden. 

2.3 Multisensorisches Marketing 

„Multisensorisch“ ist im grundlegenden Wörterbuch der deutschen Sprache nicht auf-

geführt. Das Adjektiv muss daher für eine Definition begrifflich getrennt untersucht 

werden. „Multi“ stammt aus dem Lateinischen und wird mit „viel“ oder „mehrere“ defi-

niert.20 „Sensorisch“ bedeutet „die Sinnesorgane“ oder „die Aufnahme von Sinnesemp-

findungen betreffend“.21 Ein Zusammensetzen beider Wörter führt zur Entstehung der 

Phrase „die Aufnahme mehrerer Sinnessorgane betreffend“. Multisensorisches Marke-

ting beschäftigt sich entsprechend mit der Beeinflussung von Konsumenten und deren 

Kaufentscheidungen durch den Einsatz von Instrumenten, die mehrere Sinnesorgane 

ansprechen. Das Forschungsgebiet untersucht dabei, wie durch Akustik (Hören), Hap-

                                                
16

 Vgl. Bibliographisches Institut 
17

 Vgl. Bibliographisches Institut 
18

 Bibliographisches Institut, 2020 
19

 Traindl in Häusel, 2019, S. 129 
20

 Vgl. Bibliographisches Institut, 2020 
21

 Vgl. Bibliographisches Institut, 2020 
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tik (Fühlen), Olfaktorik (Riechen), Visualisierung (Sehen) und Gustatorik (Schmecken) 

unterbewusst Kaufentscheidungen gesteuert werden können.  

2.4 Marke 

Da im Folgenden die Auswirkungen multisensorischer Instrumente in verschiedenen 

Handelsgeschäften am Beispiel von Marken beschrieben werden, soll auch der Begriff 

der Markierung definiert werden. Im Gesetz über den Schutz von Marken und sonsti-

gen Kennzeichen (Markengesetz) ist der Begriff in § 3 Abs. 1 MarkenG bestimmt. 

Demnach können im Bundesgebiet als Marke „ […] alle Zeichen, insbesondere Wörter 

[…], dreidimensionale Gestaltungen […] sowie sonstige Aufmachungen […] geschützt 

werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von den-

jenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“. Hierunter fallen z. B. Personenna-

men, Zahlen, Klänge, Verpackungen oder auch Farben. Eine Aufgabe von Marken ist 

es, Botschaften zwischen Unternehmer und Verbraucher zu übertragen.22 Es ist für 

Unternehmen im Rahmen ihrer Produktpolitik daher entscheidend, Marken ausrei-

chend zu definieren, um die Definition des Außenbildes nicht dem Konsumenten zu 

überlassen. 

Im nachfolgenden Kapitel sind die wesentlichen Grundkenntnisse und Methoden der 

Hirnforschung aufgezeigt, welche als Grundlage des Multisensorischen Marketings 

fungieren. Dabei handelt es sich um ausgewählte Bereiche. 

  

                                                
22

 Vgl. Gutjahr, 2013, S. 4 
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3 Multisensorisches Marketing am Point of Sale 

3.1 Implizites und explizites System  

Im menschlichen Gehirn existieren zwei Einheiten nebeneinander, die im Folgenden 

als implizites System und explizites System bezeichnet werden (vgl. Anhang 1). Bei 

der Wahrnehmung einer Botschaft über die Sinnesorgane wird zunächst der „Autopi-

lot“, ein unterbewusstes, implizites System, angesprochen. Das Unterbewusstsein wird 

dabei als „ […] der Teil der Psyche [definiert], der dem Bewusstsein nicht direkt zu-

gänglich ist, aber das Denken, Handeln und Fühlen entscheidend beeinflusst“23. Dazu 

gehören unter anderem Emotionen, Assoziationen, spontane Entscheidungen und 

Verhaltensweisen. Es wird eine unterbewusste Ebene angesprochen, welche bei-

spielsweise Assoziationen mit positiven Erinnerungen aus der Vergangenheit hervorru-

fen kann. Das Gehirn nimmt implizit mehr Informationen auf, als dies bewusst durch 

das Individuum wahrgenommen wird.24 Das implizite System verarbeitet externe Reize 

und nutzt vorhandene Prädispositionen, um den erhaltenen Stimulus einzuordnen und 

das Verhalten des Individuums zu steuern. Sinneswahrnehmungen und Empfindungen 

werden ohne bewusstes Handeln in Gefühle umgewandelt, aus denen wiederum ver-

schiedene Motivationen entspringen können, so zum Beispiel eine spontane Entschei-

dung zum Kauf eines Produktes als affektive Verhaltenskomponente. 25 Christoph Berdi 

beschreibt die Produktwirkung salopp wie folgt: „Starke Marken lösen ein Feuerwerk an 

Assoziationen und Emotionen aus“.26 Je stärkere Gefühle ein Konsument mit einem 

Produkt verbindet, desto höher ist das Bedürfnis zum Kauf und die Wahrscheinlichkeit, 

dass der Bedarf nachfragewirksam wird. Auch steigt der empfundene Wert des Pro-

duktes für den Käufer.27 Welche Emotionen für ein Produkt empfunden werden, hängt 

wesentlich von persönlichen Präferenzen ab. Marken, welche keine Emotionen auslö-

sen, sind wertlos für den Menschen.28 

Informationen und Emotionen vergangener Ereignisse werden im Gehirn verknüpft und 

gespeichert. Diese „Codes“ werden vom impliziten System erkannt. Bereits Gespei-

chertes aus der Vergangenheit kehrt bei einer Aktivierung als Erinnerung wieder und 

beeinflusst direkt das Verhalten des Verbrauchers.29 Die Codes wirken daher wie ein 

sensorisches Stichwort und „[…] haben einen entscheidenden Einfluss beim Wieder-

finden von Erinnerungen“.30 

                                                
23

 Nölke, Gierke, 2011, S. 44 
24

 Vgl. Scheier, Held in Häusel, 2019, S. 76 
25

 Vgl. Nölke, Gierke, 2011, S. 19 
26

 Nölke, Gierke, 2011, S. 37 
27

 Vgl. Nölke, Gierke, 2011, S. 67 
28

 Vgl. Häusel, 2019, S. 48 
29

 Vgl. Zabel, 2012, S. 42 
30

 Zabel, 2012, S. 43 
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Neben dem impliziten System wird ein weiteres, bewusstes, explizites System für die 

Einordnung von Reizen in der menschlichen Psyche angesprochen. Der sogenannte 

Pilot symbolisiert den rationellen Anteil der Verhaltensreaktion. Im expliziten System 

findet ein Denkprozess statt, Informationen und Zahlen werden herangezogen und eine 

faktengestützte Entscheidungsfindung angestrebt. 

Im Hinblick auf den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist festzustellen, dass Multi-

sensorisches Marketing auf der emotionalen Verhaltensebene ansetzt, bevor das rati-

onale Denken und Handeln beginnt. Eine Entscheidung wird erst dann getroffen, wenn 

der Denk- und Beurteilungsprozess abgeschlossen ist.31 Dieser ist dabei jedoch unter-

setzt von vorhandenen Dispositionen bezüglich empfundener Emotionen für ein Pro-

dukt. Resultierend aus der Argumentation der inneren Wahrnehmung, welche Option 

scheinbar optimal und richtig ist, folgt die Kaufentscheidung.32 In der Literatur existiert 

keine einheitliche Meinung, wie hoch der bewusste Anteil an einer Entscheidung tat-

sächlich ist. Je nach Quelle werden Werte zwischen 5 und 30 Prozent benannt. Über 

die deutliche Dominanz des unbewussten Anteils einer Entscheidung existiert jedoch 

eine einheitliche Meinung. Der Autopilot ist folglich beim Markenkontakt sowie der Mar-

kenwahl das ausschlaggebende System.33 In der Neuromagnetic-Studie über die Wir-

kung von emotionalen Warenbildern konnte Arndt Traindl die besondere Bedeutung 

der Emotionen bestätigen. Keine Informationen gelangen in den menschlichen Ver-

stand, bevor sie das implizite System durchlaufen haben.34 Marken, die Verbraucher 

nachhaltig binden wollen, müssen demnach das implizite System ansprechen. 

Von einer konzeptionellen Betrachtung des Konsumenten als Homo Oeconomicus, 

einem Menschen, der seine Entscheidungen nach rationalen Gesichtspunkten nach 

Abwägung von Kosten und Nutzen zieht, muss für das Marketing abgeraten werden.35 

Emotionale Bewertungsprozesse finden fortlaufend im Unterbewusstsein statt und sind 

weder steuerbar noch unterdrückbar.36 Der bewusste Teil der Einstellung gegenüber 

einem Produkt ist nur eine kleine Komponente im Verarbeitungsprozess.  

Hierbei eröffnet sich die Frage, ob auch die Verwaltung auf die Stimmung und Gefühls-

lage der Bürger positiv Einfluss nehmen kann, indem Marketinginstrumente eingesetzt 

werden, die das implizite System ansprechen. Zwar ist es für Behörden nicht möglich, 

im Rahmen einer detaillierten Marken- und Produktpolitik zu agieren, dennoch wäre 

bereits ein erhöhtes Wohlbefinden der Bürger in der Verwaltung vorteilhaft, um die 

Bürgerfreundlichkeit zu erhöhen. 

                                                
31

 Vgl. Nölke, Gierke, 2011, S. 35 
32

 Vgl. Nölke, Gierke, 2011, S. 43 
33

 Vgl. Scheier, Held in Häusel, 2019, S. 72 
34

 Vgl. Traindl in Häusel, 2019, S. 138 
35

 Vgl. Stürmer, Schmidt in Häusel, 2019, S. 98 
36

 Vgl. Stürmer, Schmidt in Häusel, 2019, S. 98 
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3.2 Emotionen als Verhaltenskomponente 

Emotionen können durch drei Komponenten, auch als Emotionentrias bezeichnet, psy-

chologisch definiert werden37: 

1. subjektive Erfahrung (Gefühle) 

2. körperliche und physiologische Veränderungen 

3. Auswirkungen auf das Verhalten und die Mimik 

Beispiele für Emotionen sind Ärger, Angst, Trauer und Freude. Die Verarbeitung dieser 

Gefühle findet innerhalb des Gehirns im so genannten limbischen System statt, wel-

ches unter anderem den Hippocampus enthält, der an der Gedächtnisbildung beteiligt 

ist und folglich unsere Emotionen speichert.38 Dieses System, auch als Emotionszent-

rum bezeichnet, steuert das Verhalten, die Wahrnehmung und ist für die Entstehung 

von Emotionen verantwortlich. 39 Entprechend entstehen in dieser Region des Gehirns 

die Konsum- und Kaufwünsche, die der Hippocampus dann als sogenannte Langzeit-

potenzierung vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis übertragen kann. 

Wie bereits skizziert, haben Emotionen einen großen Einfluss auf das Verhalten des 

Individuums im Rahmen der impliziten Reizverarbeitung. Sie werden simultan wie Er-

innerungen unbewusst erlebt und abgespeichert. Entsprechend ist im Rahmen der 

Erarbeitung von Marketingstrategien insbesondere die emotionale Verhaltenskompo-

nente zu berücksichtigen.  

Im Bezug auf den Schwerpunkt dieser Arbeit ist festzustellen, dass die Verwaltung 

grundsätzlich ebenfalls über einen Point of Sale verfügt, indem Dienstleistungen bzw. 

genauer die Verwaltungsleistungen erbracht werden. Dies ist im Regelfall das Behör-

dengebäude, welches für die Interaktion mit dem Bürger auch in einer zunehmend digi-

talisierten Welt im Mittelpunkt steht. Auch wenn einige Verwaltungsleistungen bereits 

online angeboten werden können (bspw. die Beantragung eines Kfz-Wunsch-

Kennzeichens), wird ein Behördenbesuch auch zukünftig noch notwendig sein. Die 

Beantragung eines Personalausweises beispielsweise erfordert aufgrund der persönli-

chen Verifikation des Bürgers zwingenden persönlichen Kontakt mit den Verwaltungs-

mitarbeitern. Es ist der entsprechenden Behörde also grundsätzlich möglich, die Emo-

tionen der Bürger durch Marketingmaßnahmen bei einem Behördenbesuch zu steuern. 

                                                
37

 Vgl. Stürmer, Schmidt in Häusel, 2019, S. 100 
38

 Vgl. Trepel, 2017, S. 215 
39

 Vgl. Häusel, 2019, S. 219 f. 
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3.3 Einflussnahme auf die fünf menschlichen Sinnesorgane 

Sinnesempfindungen werden durch äußere Reize, die auf die Sinnesorgane wirken, 

erzeugt.40 Die Empfindungen werden mit vergangenen Erfahrungen verknüpft und bil-

den so die Basis für die menschliche Wahrnehmung. Es konnte bereits festgestellt 

werden, dass der Verbraucher im Sinne des Marketings nicht als Homo Oeconomicus, 

der rationale, bewusste Kaufentscheidungen trifft, konzeptioniert werden kann (vgl. 

3.1). Diese grundlegende Erkenntnis bildet die Basis für das Multisensorische Marke-

ting. Ziel ist es, das implizite System durch Sinnesempfindungen möglichst positiv zu 

beeinflussen. Ein Produkt soll mit allen Sinnen zu einem positiven Gesamterlebnis für 

den Kunden abgebildet werden.41 Der Kunde soll aus einem „guten Bauchgefühl“ 

(Überzeugung und innerer Verbundenheit) ein Produkt kaufen.42 Nach Schroiff sollten 

Produkthersteller sich daher den neuen Erkenntnissen der Hirnforschung nicht verweh-

ren. Für den Erfolg einer Marke ist es seiner Meinung nach entscheidend, im Vermark-

tungsprozess das Wissen der Hirnforschung einzusetzen. Viele Hersteller würden dies 

jedoch nicht im gebührenden Maß berücksichtigen, sodass sich die Gefahr von Pro-

dukt-Flops erhöht.43 

Für multisensorische Marketingmaßnahmen können alle fünf menschlichen Sinnesor-

gane (Seh-, Hör-, Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn) genutzt werden. Das Auge 

nimmt beispielsweise unterschiedliche visuelle Eindrücke, wie Helligkeit, Farbe oder 

Intensität wahr. Über den Hörsinn differenziert der Kunde zwischen akustischen Ein-

drücken wie Lautstärke, Rhythmus und Tempo. Die Haut kann wiederum die Textur, 

das Gewicht oder auch die Temperatur von Produkten bestimmen. Mit der Nase wird 

ein Produkt durch den Verbraucher unterbewusst hinsichtlich eines unangenehmen 

oder angenehmen Duftes bewertet. Über den Geschmackssinn kann ein Reiz in unter-

schiedliche Charakteristika eingeteilt werden, bspw. süß oder salzig. In dieser Arbeit 

soll jedoch ausschließlich das Zusammenwirken des Seh-, des Hör- und des Geruchs-

sinns untersucht werden. Die beiden weiteren Sinne sind für die Erhöhung der Bürger-

freundlichkeit im Rahmen dieser Arbeit zu vernachlässigen. Es bleibt jedoch anzumer-

ken, dass auch über die Wahl und Qualität der angebotenen Verpflegung (Gustatorik) 

und der Wartemöbel (Haptik) am POS eine positive Erinnerung im Büger erzeugt wer-

den kann. 

Auch der sogenannte Halo-Effekt ist für die Einordnung von multisensorischen Maß-

nahmen zu berücksichtigen. Er beschreibt, dass sich eine bereits gebildete Meinung zu 

                                                
40

 Rohracher, 1971, S. 104 
41

 Vgl. Nölke, Gierke, 2011, S. 23 
42

 Vgl. Nölke, Gierke, 2011, S. 33 
43

 Vgl. Schroiff in Häusel, 2019, S. 185 
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einer Marke auf die einzelnen Eigenschaften des Produkts subjektiv auswirkt.44 Eine 

herausragende Produkteigenschaft wird im Rahmen dieser kognitiven Verzerrung auf 

andere Elemente des Gegenstandes übertragen. Weniger ausgeprägte Produktmerk-

male können dadurch profitieren und werden verhältnismäßig zur erbrachten Leistung 

besser bewertet.45 Es ist daher anzunehmen, dass die Anwendung von multisensori-

schen Marketingstrategien in der Verwaltung bei dem Bürger ein positives Bild der Or-

ganisation und ihrer Leistungen erzeugen kann. 

Diese positive Wahrnehmung ist auch unter dem Aspekt der multisensorischen Ver-

stärkung zu sehen. Jenes Gesetz besagt, dass jede Botschaft, die über mehrere Sinne 

wahrgenommen wird, schneller und intensiver verarbeitet wird als Informationen, die 

lediglich über einen Sinn wahrgenommen werden.46 Außerdem sind für das Gehirn 

Botschaften, welche in der Vergangenheit multisensorisch abgespeichert wurden, be-

reits bei Reiz eines Sinnesorgans sofort abrufbar.47 Das hat zur Folge, dass die multi-

sensorische Erinnerung reaktiviert wird. Dieses Prinzip wird als multisensorische 

Holistik bezeichnet. Betritt ein Kunde folglich den POS oder ein Bürger die Verwaltung, 

erweckt bereits der Duft der Organisation das zuvor abgespeicherte Bild. 

Das Marktforschungsinstitut Millward Brown konnte in der Studie „Brand sense“ her-

ausfinden, dass Kunden im Einzelhandel eine Marke immer wieder kauften, wenn meh-

rere Sinneseindrücke gleichzeitig durch ein Produkt angesprochen wurden. Wurde nur 

ein Sinn durch eine Marke angesprochen, belief sich die Markenloyalität auf 28 Pro-

zent. Wurden zwei oder sogar drei Sinneseindrücke vermittelt, stieg die Markentreue 

auf 43 Prozent. Besonders hoch war die Markenloyalität, wenn sich Kunden an vier bis 

fünf Sinneseindrücke erinnern konnten.48 Dieses Ergebnis zeigt den wirkenden neuro-

nalen Verstärkermechanismus auf.49 Das heißt, ein Kunde verankert eine Marke 

schneller in seinem Gedächtnis, wenn so viele Sinne wie möglich durch ein Produkt 

angesprochen werden. Darüber hinaus beeinflussen sich die Sinne unterbewusst ge-

genseitig. So sind vor allem der Geschmacks- und der Geruchssinn eng mit einander 

verbunden.50 

Entsprechend den Darstellungen erscheint es möglich, die Interaktion zwischen Bürger 

und Behörde durch multisensorisches Marketing positiv zu beeinflussen. Es ergibt sich 

anschließend die Fragestellung nach der Sinnhaftigkeit der Beeinflussung von Seh-, 

Hör- und Geruchssinn der Bürger während der Wartephase in der öffentlichen Einrich-

                                                
44

 Vgl. Kroeber-Riel, Gröppel-Klein, 2013, S. 402 
45

 Vg. Steiner, 2011, S. 60 
46

 Vgl. Nölke, Gierke, 2011, S. 23 
47

 Vgl. Nölke, Gierke, 2011, S. 23 
48

 Vgl. Mc Cure et al., 2004 
49

 Vgl. Lindstrom in Häusel, 2019, S. 164 
50

 Vgl. Lindstrom in Häusel, 2019, S. 163 
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tung. Durch eine angenehme Atmosphäre in den Wartebereichen könnte das Wohlbe-

finden der Bürger erhöht werden. Dies hätte des Weiteren auch positive Effekte auf 

nachgelagerte Interaktion mit Behördenmitarbeitern. 

3.4 Das Gehirn als multisensorisches Konstrukt 

Das menschliche Gehirn ist in der Lage, verschiedene Sinneswahrnehmungen zu ei-

nem Gesamtbild zu verknüpfen. Es ist daher als multisensorisches Konstrukt einzu-

schätzen.51  

Unter anderem die katholische und die orthodox-christliche Kirche nutzen diese Funk-

tionen des Gehirns bereits seit mehreren Jahrhunderten. Religiöse Veranstaltungen, 

welche durch flackernde Kerzen, Weihrauch, Gesang und Glockenläuten untersetzt 

werden, übermitteln den Gläubigen einprägsame Sinneserfahrungen.52 

Es entsteht die Frage, ob sich nicht auch die öffentliche Verwaltung in ähnlicher Weise 

vermarkten könnte. In der Behörde kann gleich einer Kirche oder eines Fachgeschäfts 

ebenfalls eine Atmosphäre geschaffen werden, die eine bewusst positive Stimmung 

durch die Beeinflussung der menschlichen Sinne erzeugt. In der Folge würde die Bür-

gerfreundlichkeit und Bürgerbindung an ihre Heimatbehörde erhöht werden, indem ein 

positives Bild im impliziten System des Bürgers hinterlassen wird. So könnte beispiels-

weise auch der negativ konnotierte Stereotyp der Verwaltung verringert werden.  

Die Präsentation eines Produktes im Einzelhandel erzeugt eine Markierung, die der 

Verbraucher wiedererkennt.53 Jenes erzeugte Bild stimmt im Idealfall mit den marken-

politischen Überlegungen des Unternehmens überein. Dies umfasst unter anderem die 

Auswahl passender Kommunikationskanäle und passender Instrumente.54 Die zu 

übermittelte Botschaft sollte dabei nicht stetig wechseln, da andernfalls ein Identitäts-

verlust droht.55  

Auch die öffentliche Verwaltung kann als Repräsentant bspw. einer Stadt auftreten und 

so eine Markierung des öffentlichen Gemeinwesens vornehmen. Auf die Verwaltung 

projiziert bedeutet dies, dass ein momentan verbesserungswürdiges Konzept bezüglich 

des Aufenthalts des Bürgers in der Behörde durchaus verändert werden kann. Dieses 

Konzept sollte allerdings gut durchdacht und geplant werden, sodass keine stetigen, 

tiefgreifenden Änderungen notwendig sind. Es ist dabei darauf zu achten, dass die 

Sinneserlebnisse nicht gebündelt integriert, sondern nacheinander eingeführt werden.56 

                                                
51

 Vgl. Lindstrom in Häusel, 2019, S. 155 
52

 Vgl. Lindstrom in Häusel, 2019, S. 157 
53

 Vgl. Scheier, Held in Häusel, 2019, S. 68 
54

 Vgl. Lindstrom in Häusel, 2019, S. 162 
55

 Vgl. Scheier, Held in Häusel, 2019, S. 69 
56

 Vgl. Lindstrom in Häusel, 2019, S. 162 
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Die Behörde sollte ihr bisheriges „Image“ nicht völlig einbüßen, sondern lediglich ver-

bessern. Die einzusetzenden Sinnessignale sollten des Weiteren im Zusammenhang 

mit der behördlichen Identität stehen.  

3.5 Manipulation durch Multisensorisches Marketing 

In der Fachwelt wird seit einiger Zeit kontrovers diskutiert, ob Marketing im Allgemei-

nen und Multisensorisches Marketing im Speziellen eine Manipulation bzw. Beeinflus-

sung des Konsumenten darstellt.57 Zunächst muss eine Abgrenzung der Begriffe vor-

genommen werden, um diese Frage anschließend objektiv beantworten zu können. 

Nach der Definition ist Manipulation ein „undurchschaubares, geschicktes Vorgehen, 

mit dem sich jemand einen Vorteil verschafft, also etwas Begehrtes gewinnt“.58 Ein 

Unternehmen erlangt im Wettbewerb bei der Vermarktung eigener Produkte Vorteile, 

wenn explizit durch die Marketingstrategie Kunden die beworbenen Produkte erwer-

ben. Es gewinnt in Folge des abgeschöpften Umsatzes auch „etwas Begehrtes“. Die 

dafür eingesetzten Kenntnisse der Neurologie und Psychologie sind jedoch entgegen 

der Manipulationsdefinition transparent. Die Kundschaft wird entsprechend durch Mul-

tisensorisches Marketing per Definition nicht manipuliert, sondern lediglich beeinflusst. 

Das Wissen über Neuromarketing kann jedoch auch eingesetzt werden, um eine be-

wusste Täuschung des Konsumenten herbeizuführen. Der Grad zwischen einer be-

wusst positiven Wirkung und unethischer Täuschung ist entsprechend schmal.59 Einer 

manipulativen Wirkung kann entgegenhalten werden, dass kein „Nicht-Marketing“ exis-

tiert.60 Umwelteinflüsse und Produkte wirken permanent auf die Verbraucher ein. Auch 

können keine Bedürfnisse durch Marketing erzeugt werden. Sie entstehen vielmehr 

ohne Fremdeinwirkung im Verbraucher. Lediglich deren Wirkung wird durch Marke-

tingmaßnahmen kanalisiert, indem gleichgültige oder negative Effekte umgangen wer-

den. 

Eine Definition des Begriffs Beeinflussung resultiert aus dem Lexikon der Psychologie. 

Demnach ist die Beeinflussung eine Einflussnahme, bei der Einstellungen, Entschei-

dungen oder Handlungen verändert werden.61 Das multisensorische Marketing verfolgt 

in der Tat das Ziel, das implizite System durch die Einbindung der Sinnesorgane mög-

lichst positiv zu beeinflussen. Daraus resultierend sind Maßnahmen des multisensori-

schen Marketings durchaus als eine Beeinflussung des Kunden anzusehen. Unbestrit-

ten ist jedoch, dass die Wirkung von beeinflussenden Maßnahmen im Bewusstsein des 

Verbrauchers noch unzureichend verankert ist. So bemerkt bspw. Gröppel-Klein, dass 

                                                
57

 Vgl. Häusel, 2019, S. 9 f.; Goris, Hutter, 2011 
58

 Vgl. Bibliographisches Institut, 2020 
59

 Vgl. Schoiff in Häusel, 2019, S. 186 
60

 Vgl. Nölke, Gierke, 2011, S. 19 
61

 Vgl. Spektrum, 2012 

https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/einstellungen/3914
https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/entscheidung/4143
https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/entscheidung/4143
https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/handlung/6279
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durch das Wissen der Hirnforschung nicht nur die Unternehmen gestärkt werden soll-

ten, indem ihnen zur Absatzsteigerung verholfen wird, sondern im gleichen Umfang 

zusätzlich auch der Verbraucherschutz.62   

                                                
62

 Vgl. Gröppel-Klein in Häusel, 2019, S. 190 
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4 Methodisches Vorgehen 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen die Möglichkeiten sensorischer Maßnahmen 

zur Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit in Behörden erörtert werden. Dazu werden ver-

schiedene Einzelhandelsgeschäfte, die den POS repräsentieren, auf den Einsatz die-

ser Methoden untersucht. Die erhobenen Daten sind in Diagrammen visualisiert und 

resultieren aus einer Eigenerhebung. Sie zeigen den Ist-Zustand von verwendeten 

Marketinginstrumenten aus ausgewählten Einzelhandelsbranchen auf. Untersucht 

werden die drei Branchen Lebensmittelhandel, Elektronikmärkte sowie Bekleidungsge-

schäfte. Zielstellung ist, drei inhaltlich differenzierte Komplexe zu untersuchen, um eine 

möglichst allgemeingültige Aussage für den Einzelhandel zu erarbeiten. Dieser Zielstel-

lung folgend werden verschiedenste Regionen Sachsens in die Analyse einbezogen. 

Sowohl aus den kreisfreien Städten Leipzig, Dresden und Chemnitz sowie auch dem 

Erzgebirge, dem Landkreis Mittelsachsen, dem Landkreis Zwickau und dem Vogtland-

kreis werden insgesamt 30 Geschäfte aus jeder dieser Branchen berücksichtigt. Diese 

Anzahl wird als zweckmäßig für den Umfang der vorliegenden Arbeit eingeschätzt, 

sodass eine Repräsentativität der Erhebungen für den Freistaat Sachsen angenom-

men werden kann. Die Ergebnisse sind in Kreisdiagrammen dargestellt, welche die 

relativen Häufigkeiten der untersuchten Merkmale ausweisen.  

Als Lebensmittelgeschäfte werden Läden untersucht, die ausschließlich oder mindes-

tens überwiegend essbare oder trinkbare Ware in ihrem Sortiment führen. In dieser 

Stichprobe sind insbesondere Supermärke, Discounter, Getränkemärkte, Fleischereien 

und Bäckereien berücksichtigt. Die untersuchten Elektrogeschäfte weisen ebenso aus-

schließlich oder objektiv hauptsächlich Elektroartikel in ihrem Sortiment auf. Bei der 

Beurteilung von Elektroartikeln wurde sich an der Duden-Definition orientiert. Die un-

tersuchten Bekleidungsgeschäfte führen in ihrer Gesamtheit neben Taschen, Schuhen 

und Schmuck überwiegend Bekleidung im Sortiment. Es werden sowohl große Beklei-

dungsketten sowie kleinere Boutiquen untersucht.  

Die Diagramme, welche das Landratsamt Zwickau repräsentieren, stammen ebenfalls 

aus einer Eigenerhebung von unterschiedlichen Außenstellen und Sachgebieten. Es 

werden insgesamt zehn Stichproben erhoben, um ein repräsentatives Bild des derzei-

tigen Ist-Zustands in der öffentlichen Verwaltung im Landkreis Zwickau zu erlangen. 

Bei der Stichprobe wird darauf geachtet, dass zehn vergleichbare Behördenkomplexe 

erfasst werden. Demnach sind Außenstellen des Landratsamtes Zwickau in klassi-

schen Verwaltungsgebäuden auszuwählen. Diese zeichnen sich durch einen dominan-

ten, meist nur wenig verwinkelten Gebäudekomplex mit langen Fluren und zahlreichen 

integrierten Büroräumen aus. Außenstellen in Villen etc. wurden nicht berücksichtigt. 
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Die Wartebereiche innerhalb der untersuchten Behörde variieren zwischen einer Be-

stuhlung auf Flurgängen, separaten Warteräumen und Wartebereichen innerhalb eines 

(Großraum-) Büros (siehe Anhang 2). 

In den benannten Geschäften und dem Landratsamt Zwickau werden drei grundlegen-

de multisensorische Sinnempfindungen untersucht. Zuerst wird auf die Beeinflussung 

des visuellen Sinns (Sehsinn) durch den Einsatz von Farbe und Licht eingegangen. 

Hier werden ausschließlich die farbliche Wandgestaltung und die Lichtfarbe in den 

Wartebereichen für Bürger untersucht. Die beiden Instrumente werden gemeinsam 

analysiert, da die Lichtfarbe die Raumfarbe beeinflusst. Raum- und Lichtfarben werden 

bei der Eigenerhebung jeweils mit einer Farbskala verglichen und bewertet. Entspre-

chend ist eine objektive Einschätzung gegeben. Des Weiteren wird die Beeinflussung 

des olfaktorischen Sinns (Geruchssinn) durch die Verwendung von Duft überprüft. Be-

sondere Schwierigkeit wird hier in der Unterscheidung von natürlichem Duft und zu-

sätzlicher chemischen Beduftung bestehen. In jedem Fall resultiert die Erhebung des 

Duftes aus einer subjektiven Wahrnehmung. Die Beeinflussung des auditiven Sinns 

(Gehörsinn) wird anhand der Verwendung von akustischen Gestaltungsmöglichkeiten 

überprüft. Dabei wird differenziert zwischen der Wiedergabe von aktuellen Nachrichten, 

Radiosendern oder individuell zusammengestellter Musik, welche häufig mit Werbung 

untersetzt ist.  

In den anschließenden Kapiteln werden die untersuchten Kategorien zuerst definiert. 

Es werden ausgewählte theoretische Grundlagen vorgestellt und mit der konsultierten 

Literatur untersetzt. Anschließend wird der derzeitige Ist-Zustand des Einzelhandels 

sowie der des Landratsamtes Zwickau aufgezeigt und miteinander verglichen, um ab-

schließend eine Schlussfolgerung zu treffen, ob der derzeitige Stand im Landratsamt 

Zwickau hinsichtlich der Bürgerfreundlichkeit angemessen ist. Es werden Empfehlun-

gen gegeben, welche Marketingstrategien des Einzelhandels für eine Erhöhung des 

Bürgerwohlbefindes eingesetzt werden sollten. Die Erkenntnisse werden in Form einer 

Handlungsempfehlung aufbereitet. 
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5 Visuelles Marketing 

5.1 Der Einfluss von Farbe 

Ca. 40 Prozent aller Menschen nehmen ihre Umwelt vorzugsweise über den Sehsinn 

wahr.63 Die visuelle Gestaltung von Verkaufsräumen durch Design, Form, Farbe und 

Licht beeinflusst das Verhalten der Kunden entsprechend überdurchschnittlich (ausge-

hend von einer Normalverteilung aller fünf Sinne). Dabei wird die räumliche Umgebung 

in Verbindung mit persönlichen Erinnerungen, Gefühlen oder Wünschen gesetzt. In 

diesem Kapitel soll untersucht werden, ob die Verwaltung durch den bewussten Ein-

satz von Farben und Licht eine simultane Wirkung bei den Bürgern erreichen kann. Als 

Wirkungsort wird sich ausschließlich auf den Wartebereich der Bürger bezogen, da die 

Vergleichbarkeit zum POS hoch ist. In den Wartebereichen kommt es neben ergono-

mischen Sitzmöglichkeiten, guter Be- und Entlüftung und Klimatisierung auch auf die 

richtige Farb- und Lichtwahl der Räume an.64 Der Einfluss von Farbe und Licht auf den 

Menschen sowie die richtige Auswahl wird im Folgenden dargestellt. 

Der Begriff „Farbe“ wird in der Literatur unterschiedlich definiert. Bruns beschreibt Far-

be als die Eigenschaft und das Aussehen eines Dinges oder Wesens.65 In dieser Defi-

nition wird ausschließlich auf das äußere Erscheinungsbild sowie die mit diesem in 

Verbindung stehenden Merkmale eines Objektes eingegangen. In Küppers Werk wird 

hingegen davon ausgegangen, dass Farben nur dem Anschein nach Materialeigen-

schaften sind, sondern vielmehr bloße Sinnesempfindungen des Betrachters.66 Diese 

Erklärung bestimmt die grundlegenden Auswirkungen von Farben auf den menschli-

chen Körper. 

Wandfarben haben auf das Wohlbefinden des Menschen eine besondere Bedeutung.67 

Ein Raum kann Einfluss auf die Stimmung, das Denken und das Verhalten nehmen.68 

Die Farbgebung einer Wand bestimmt, ob diese enger oder weiter und kälter oder 

wärmer wirkt. Sie wird von den drei Parametern Farbton, Sättigung und Kontrast be-

stimmt.69 Der Farbton ist nach der Wellenlänge des absorbierten Lichts bestimmbar. 

Der Sättigungswert bestimmt über die Farbintensität bzw. Farbkraft. Der Kontrast gibt 

den Grad der Helligkeit bzw. Dunkelheit einer Farbe im Bezug auf den Verlauf von 

Weiß zu Schwarz an. Über diese Parameter hinaus sind auch Kombinationen von Far-

ben in Räumen denkbar. Diese müssen jedoch harmonisch und ästhetisch miteinander 
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in Verbindung gesetzt werden.70 Im Folgenden soll die Wirkung von Wandfarben und 

der Einfluss von Licht untersucht werden. Schlussfolgernd wird eine Aussage zur Ef-

fektivität von visuellem Marketing getroffen und eine Empfehlung für die Gestaltung 

von Räumen gegeben. 

5.1.1 Farbenlehre von Johann Wolfgang von Goethe 

Johann Wolfgang von Goethe wirkte nicht nur in der deutschsprachigen Literatur, son-

dern erforschte unter anderem auch die psychologischen Grundzüge von Farben. Sei-

nen Forschungen ging unter anderem die Farblehre von Isaac Newton voraus. Newton 

beschäftigte sich im Gegensatz zu Goethe jedoch ausschließlich mit physikalischen 

Aspekten, weshalb auf die Newton‘sche Farblehre nicht weiter eingegangen wird.  

Goethes Erkenntnisse weisen nach wie vor aktuelle Relevanz auf. Beispielsweise der 

Farben- und Lackhersteller Deutsche Amphibolin-Werke mit Sitz in Hessen bindet in 

die Vermarktung der bekannten Farbmarke Alpina die Stimmung des Raums durch die 

verwendete Farbe ein. Auf der Website des Unternehmens wird sich dabei stets auf 

Goethes Farbenlehre bezogen.71 Auch der deutsche Philosoph und Professor Olaf L. 

Müller sieht die Relevanz der Erkenntnisse Goethes nach wie vor als gegeben an. In 

seiner Monografie „Mehr Licht“ zeigt er auf, dass Goethe ein ernstzunehmender Physi-

ker mit seriösen Erkenntnissen war. Insbesondere den psychologischen Aspekten 

kann wissenschaftlicher Mehrwert beigemessen werden.72 

Eine der grundlegenden Erkenntnisse Goethes ist, dass Menschen Glücksgefühle in 

Form von Freude empfinden können, wenn Farben auf sie einwirken.73 Der Dichter 

vergleicht dieses Gefühl mit dem Erblicken der Sonne an einem trüben Tag. Unter-

schiedliche Farben rufen verschiedene Wirkungen bei Individuen hervor.74 Sie haben 

nach Theorie Goethes wesentlichen Einfluss auf die Gemütslage eines Menschen.75 

Durch diese charakteristische Wirkung kann der Mensch einzelne Farben voneinander 

differenzieren. Folglich ist es im Hinblick auf das Wohlbefinden eines Menschen ent-

scheidend, welche Farben für die Gestaltung der ihn umgebenden Räumlichkeiten 

verwendet werden. Die Farbwahrnehmung ist dabei jedoch stets individuell.76  

Nach der Farbenlehre von Goethe existieren die drei Grundfarben Gelb, Blau und Rot 

und die aus ihnen resultierende Mischfarben Grün, Orange und Lila (siehe Anhang 3). 

Farben entstehen nach Goethe durch das Zusammenspiel von Licht und Finsternis. 
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Die „warmen“ Farben sind auf der linken Seite des Farbenkreises dargestellt, die „kal-

ten“ Farben auf der rechten Seite. Dazwischen befinden sich Rot und Grün, welche als 

Abgrenzung der warmen und kalten Farben dienen. Die Farbe Gelb assoziiert der 

Mensch stets mit Licht.77 Goethe beschreibt die Farbe Gelb als helle, heitere und mun-

tere Kolorierung, welche einen warmen angenehmen Eindruck vermittelt.78 Goethe 

verweist jedoch auch darauf, dass sich die Wirkung schnell in das Negative umkehren 

kann, wenn ein Gelbton in das Grünliche fällt. Die Farbe Orange wird mit der Sonne, 

Wärme und Wonne in Verbindung gebracht.79 Darüber hinaus findet die Wirkung der 

Farbe Gelb ebenfalls ihre Entfaltung in Orange. Nach Goethe ruft Blau Erinnerungen 

an das Dunkle und Kälte hervor.80 In einem Raum, der mit blauer Farbe gestaltet ist, 

fühlt sich der Mensch leer und kalt.81 Die Farbe wird dennoch verwendet, da sie Asso-

ziationen zum Himmel oder den Bergen hervorruft. Ihre Wirkung in einem Raum ist 

jedoch absolut gegensätzlich. Lila wirkt unruhig und strahlt Lebhaftigkeit ohne Fröhlich-

keit aus.82 Die Farbe Rot, häufig auch als Purpur bezeichnet, vermittelt einen Eindruck 

von Ernst, Würde, Freundlichkeit und Anmut.83 Grün strahlt Ruhe aus und der Mensch 

zieht häufig Rückschlüsse zu einem Meeresgrün, welches als liebliche Farbe wahrge-

nommen wird.84 Räume, in denen sich viel aufgehalten wird, sollten nach Goethe grün 

gestaltet werden.  

Es lässt sich feststellen, dass nach Goethe die Farben Orange, Gelb, Rot und Grün 

positive Reaktionen des Menschen hervorrufen. Folglich kommt ausschließlich der 

Einsatz dieser Farben in den Warteräumen der Behörden in Frage.  

Weiterhin soll eine funktionale Kombination der referenzierten Töne mit einer passen-

den Kombinationsfarbe nach Goethe aufgezeigt werden.Gegenüberliegende Farben 

des Farbkreises sind laut Goethe Komplementärfarben. Diese eignen sich für Farb-

kombinationen, beispielsweise Rot und Grün, die in Verbindung miteinander harmo-

nisch wirken. Nebeneinander liegende Farben des Farbkreises lehnt Goethe als Farb-

kombination ab. Hier fehlt nach seiner Ansicht der Kontrast zwischen den Farben. Als 

Beispiel einer unvorteilhaften Farbkombination sind Grün und Blau zu nennen. Werden 

Farbkombinationen mit Schwarz in Verbindung gesetzt, wird die Energie der hellen 

Farben verstärkt. Kombiniert man hingegen die Farbtöne mit Weiß, gewinnt die Wir-

kung der Farben an Heiterkeit.85  
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5.1.2 Farbenlehre der Moderne 

In der jüngeren Vergangenheit hat sich unter anderem der Drucktechniker Harald Lie-

bedank Küppers mit der Farbtheorie auseinandergesetzt. Er stellte in der von ihm ent-

wickelten Farbenlehre fest, dass Farbe als Informationsträger und ästhetisches Aus-

drucksmittel im Leben der Menschen von großer Bedeutung ist.86 Nach Küppers ist die 

Wahrnehmung der Farbe eine subjektive Interpretation im Sinnesorgan jedes Individu-

ums. Der Farbtheoretiker stimmt damit Goethes Ansicht zu. Die durch den Farbreiz 

transportierten Daten werden anschließend zu Informationen umgewandelt.87 Diese 

Informationen lösen in den Menschen Empfindungen aus, sodass bestimmte Farben 

mit bestimmten Gefühlen verknüpft werden. Farben sind somit nicht objektiv bestimm-

bar. Jeder Mensch entwickelt im Lauf des Lebens persönliche Präferenzen, sodass 

bestimmte Farben anderen vorgezogen werden. Dieser Vorrang unterliegt einem steti-

gen Wandel, da die Präferenzen von Geschlecht, Alter, Klima, Tradition und Milieu 

maßgeblich geprägt werden.88  

Farben können jedoch auch negative Auswirkungen auf den Körper haben. Jene Wir-

kung ist den Konsumenten häufig bekannt, jedoch stellt es für sie eine hohe Hürde dar, 

sich dieser zu entziehen.89 So umfasst das Bewusstsein des modernen Menschen die 

Auswirkungen der Farben auf das Wohlbefinden nur im geringen Maße. Dabei können 

Verstimmungen und Unwohlsein oder im schlimmsten Fall persönliche Erinnerungen 

hervorgerufen werden, welche weitreichende Folgen bis hin zu physischen Krisen her-

vorrufen können.90 

Küppers unterscheidet in seiner Farbenlehre zwischen den acht Grundfarben Schwarz, 

Weiß, Rot, Gelb, Grün, Cyan, Blau und Magenta (siehe Anhang 4.1). Schwarz und 

Weiß werden als unbunte Grundfarben bezeichnet. Diese sind in der Abbildung als 

kleinstes Sechseck dargestellt. Die sechs weiteren Töne sind bunte Grundfarben, wel-

che als weiteres Sechseck um die unbunten Grundfarben angeordnet sind. Diese acht 

Grundfarben entsprechen den Extrempositionen des Auges, den acht maximalen 

Farbempfindungen. Diese sind im äußeren Sechseck abgebildet.91 Eine Differenzie-

rung der Übergänge ist dabei für Küppers nur von geringer Bedeutung, beispielsweise 

die Unterscheidung der Farben Orange und Gelb. Seit der Mensch durch technologi-

sche Entwicklungen jede beliebige Farbnuance im industriellen Maßstab herstellen 

kann, ist der zielgerichtete Einsatz von Farbe wesentlich vielfältiger geworden.92 So 
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wurde die Möglichkeit geschaffen, klare als auch getrübte Farben zu verwenden. Küp-

pers veranschaulicht die geometrische Ordnung der Farbvielfalt, wie in Anhang 4.2 

dargestellt, in seinem Modell „Rhomboeder-Farbenraum“. 

Soweit differenzierte Nuancen in einem räumlichen Zusammenhang auftreten, muss 

die Komposition unterschiedlicher Farbtöne harmonisch sein.93 Dem Zusammenwirken 

der Farben kommt dabei größere Bedeutung als der Auswahl der farblichen Gestaltung 

zu, denn das Umfeld nimmt entscheidend Einfluss auf die Wirkung der Farben. Die 

Farben werden durch das Licht maßgeblich beeinflusst.94 Auch diese Ansicht teilen 

Goethe und Küppers. Farbatlanten können Anregungen über die Auswahl und Wirkung 

von Farben geben sowie zum Finden geeigneter Kombinationsmöglichkeiten genutzt 

werden.  

Auch der Psychologe Klausbernd Vollmar unterstützt die These, dass Farben wesent-

lich auf die Gefühle und das Wohlbefinden der Menschen einwirken.95 Dabei ist die 

Wirkung jeder Farbe, wie in Anhang 5 dargestellt, auf den Menschen unterschiedlich. 

Zusätzlich legt er dar, dass ein roter Raum auf eine gestresste Person weitere An-

spannung auslöst, ein blauer Raum würde hingegen beruhigend auf diese Person ein-

wirken.96 Blaue und grüne Räume schaffen laut Vollmar eine Atmosphäre der Ent-

spannung. Diese Erkenntnis spielt für die Farbgestaltung in der Verwaltung eine wich-

tige Rolle, da in den Wartebereichen der Bürger Konfliktpotential besteht, dass durch 

die falsche Wahl der Wandfarbe unterbewusst verstärkt werden kann. 

5.1.3 Ist-Zustand im Einzelhandel 

In diesem Abschnitt werden die erhobenen Daten zur Farbgestaltung der Einzelhan-

delsgeschäfte präsentiert. Werden Farbkombinationen in den Einzelhandelsgeschäften 

verwendet, gehen die Komponenten zur Vereinfachung getrennt voneinander in die 

Diagramme ein. Anhang 6 visualisiert die Daten in einem Kreisdiagramm. Die Daten für 

Lebensmittelgeschäfte sind in Anhang 6.1, die für Elektronik- und Bekleidungsgeschäf-

te in den Anhängen 6.2 bzw. 6.3 dargestellt. In den untersuchten Lebensmittelgeschäf-

ten tritt das Merkmal „Weiß“ mit einem Anteil von 37 Prozent gehäuft auf. In 15 Prozent 

der Geschäfte werden die Farben Grau und Braun verwendet. Grün, Schwarz, Orange, 

Rot, Gelb und Blau treten ebenfalls auf, sind allerdings geringer gegenüber den drei 

anderen Farben ausgeprägt. Auch in den untersuchten Elektrogeschäften wird die Far-

be Weiß mit 56 Prozent am häufigsten eingesetzt. Schwarz wird mit 12 Prozent am 

zweit häufigsten eingesetzt. Grau, Rot, Braun, Orange, Grün und Blau treten ebenfalls 
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auf, werden jedoch verhältnismäßig seltener eingesetzt. Auch 46 Prozent aller Beklei-

dungsgeschäfte nutzen die Farbe Weiß für die Raumgestaltung und die Präsentation 

der Waren. Auch hier zeigt sich, dass die Farben Grau mit 16 Prozent und Braun mit 

15 Prozent am zweithäufigsten Verwendung finden. Schwarz, Blau, Beige, Rot, Ma-

genta, Orange und Grün kommen ebenfalls in Bekleidungsgschäften zur Anwendung. 

Die Präferenz von Weiß in allen untersuchten Einzelhandelsgeschäften lässt sich damit 

erklären, dass diese Farbe die Fähigkeit der gleichmäßigen und vollständigen Reflekti-

on aller Wellenlängen des sichtbaren Lichts besitzt.97 Das bedeutet, dass jeder Kunde 

eines Geschäftes Weiß gleich wahrnimmt und sich folglich von der Farbe aufgrund 

individueller Prädisposition nicht gestört fühlt. Auch die Betreiber der Geschäfte profi-

tieren im Zuge dessen von der Farbe durch die Einsparung von Abwägungsaufwand 

und Kosten. Des Weiteren fungiert Weiß als Lichtquelle.98 Diese Farbfunktion ist be-

sonders für Einzelhandelsunternehmer mit Räumlichkeiten ohne viel natürlichen Licht-

einfall interessant. Wenn Weiß mit einer zweiten Farbe kombiniert wird, lässt es die 

Kombinationsfarbe meist intensiver und einen Raum heller erscheinen. Diese stim-

mungsfördernde Eigenschaft macht Farbkombinationen empfehlenswert.99  

Grau, Braun und Schwarz sind ebenfalls häufig verwendeten Farben im Einzelhandel. 

Braun wird als warm, wohnlich, erdend und beruhigend beschrieben. Die Farbe löst im 

Menschen ein Gefühl von Sicherheit, Wohlbefinden und Behaglichkeit aus.100 Vollmar 

beschreibt die Farbe Grau als neutralen, zurückhaltenden Ton, der jedoch Eleganz 

ausstrahlt. Wird jedoch ein gesamter Raum grau gestaltet, wirkt dieser distanzierend, 

langweilig und eintönig. Des Weiteren kommt die Farbe Schwarz häufig zum Einsatz. 

Nach Vollmar wird der Ton mit Würde, Ansehen und Seriosität verbunden. Jedoch 

überwiegt die negative Wirkung der Farbe. Sie wird mit Dunkelheit, Tod und Trauer 

assoziiert.  

5.1.4 Ist-Zustand im Landratsamt Zwickau 

Im Landratsamt Zwickau zeigt sich bezogen auf die Farbe Weiß ein ähnliches Bild wie 

im Einzelhandel. Weiß wird in 69 Prozent und damit am häufigsten in Sachgebieten zur 

Gestaltung der Warteräume der Bürger eingesetzt (siehe Anhang 7). Jedoch finden im 

Landratsamt Zwickau auch die hellen Töne Gelb und Orange Anwendung, die im Ein-

zelhandel nicht in diesem Ausmaß vertreten sind. Die Anwendung der Farben Gelb 

und Orange in der Raumgestaltung ist nach Goethe empfehlenswert. 
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5.1.5 Schlussfolgerungen für die Wartebereiche 

Farben haben einen erheblichen Einfluss auf Stimmung und Wohlbefinden eines Kon-

sumenten. Die Verwaltungen können sich im Hinblick auf die farbliche Gestaltung der 

Wartebereiche der Bürger an den Wirkungen von Farben orientieren. Hier sind eben-

falls die Vorschläge zur farblichen Kombination zu beachten. Die Gestaltung im Land-

ratsamt Zwickau scheint überlegt und bereits auf positive Wirkungen ausgelegt zu sein.  

Die Farbgestaltung in öffentlichen Einrichtungen kann auf die Allgemeinheit positive 

oder negative Auswirkungen haben und muss dementsprechend grundlegend durch-

dacht werden. Außerdem kann sich kein Bürger dieser Gestaltung entziehen.101 Im 

Gegensatz zur privaten Farbgestaltung muss im öffentlichen Raum Rücksicht auf das 

ästhetische Volksempfinden genommen werden.102 Im besten Fall wird die Aufgabe 

einem Farbgestalter übertragen, der als Problemlöser fungiert, indem er eine funktiona-

le Gestaltung ausarbeitet. Beachtet werden sollte, dass die Farben von der individuel-

len Wahrnehmung der Bürger abhängig sind und auch von der Farbe des umgebenden 

Lichtes beeinflusst werden. Auch können Farbatlanten in der operativen Planung An-

regungen geben. 

5.2 Der Einfluss des Lichtes 

Die Lichtfarbe bestimmt sowohl die farbliche Gestaltung eines Raums als auch das 

menschliche Wohlbefinden. Deshalb ist die richtige Wahl der Lichtfarbe von entschei-

dender Bedeutung. Das von Lampen ausgehende Licht wird durch die Eigenschaft 

Lichtfarbe charakterisiert. Diese wird durch die Farbtemperatur Kelvin bestimmt und 

gibt an, ob Licht eher gelblich und somit warm oder bläulich und somit kalt wahrge-

nommen wird. Wellenlängen zwischen 400 und 700 Nanometern sind für die Augen 

sichtbares Licht.103 

Farben sind lichtabhängig, das heißt sie sehen bei unterschiedlicher Belichtung anders 

aus. Die DIN Norm 6173 beschreibt die mittlere zu verwendende Tageslichtart „D65“ 

für Mitteleuropa mit einer Farbtemperatur von 6500 Kelvin. Damit gelingt es eine visu-

elle Farbengleichheit durch Normung herbeizuführen.104 Diese Lichtfarbe wird auch 

tageslichtweiß bezeichnet. International wird hingegen die Lichtart „D50“, was 5000 

Kelvin entspricht, als Tageslicht genormt.105 Da die internationale Festsetzung dem 

direkten Sonnenlicht entspricht, ist diese Norm für Deutschland nicht zielführend, da 

stetiges Sonnenlicht nicht der deutschen Wetternormallage entspricht. 
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Aus den farbigen Primärlichtfarben Grün, Rotorange und Blau-Violett lassen sich alle 

weiteren Lichtfarben mischen.106 Die Lichtfarbe werden grundsätzlich in drei Kategorien 

eingeteilt: Warmweißes Licht beschreibt Lichtfarben bis 3.300 K, neutralweißes Licht 

Werte zwischen 3.300 bis 5.300 K. Farbtemperaturen von mehr als 5.300 K werden als 

Tageslichtweiß bezeichnet (siehe Anhang 8).  

Das tageslichtähnliche Licht wirkt fahl, blass und grünlich-blau.107 Je höher der Kelvin-

wert des Lichtes ist, desto kälter wirkt die Lichtfarbe, da der Blauanteil im Licht domi-

niert. Kalte Lichtfarben wirken stimulierend und anregend.108 Die aktivierende Wirkung 

des Tageslichtweißes hängt mit der Wirkung des tatsächlichen Tageslichts auf den 

Körper zusammen. Diese Lichtfarbe eignet sich daher für den Einsatz in Büros, Mee-

ting-Räumen oder Hörsälen, da sie eine konzentrationsfördernde Atmosphäre erzeugt. 

Neutralweißes Licht hat etwas mehr Rotanteil als das Tageslichtweiß und wird fast 

natürlich hell empfunden.109 Es senkt die Müdigkeit und steigert die Konzentration.110 

Auch das neutralweise Licht eignet sich für Büros, Homeoffice aber auch in Fluren. 

Das Warmweiße Licht weist einen noch höheren Rotanteil auf.111 Es wird gemütlich, 

besonders angenehm und entspannend empfunden.112 Warmweißes Licht findet im 

Heimbereich, in Hotels, in Restaurants sowie in Einzelhandelsgeschäften Anwendung. 

Darüber hinaus ist auch eine Gestaltung mit gefiltertem (farbigem) Licht möglich, dies 

wird jedoch nicht weiter erläutert, da der Einsatz von farbigem Licht in öffentlichen Ein-

richtungen unrealistisch ist. 

5.2.1 Ist-Zustand im Einzelhandel 

Bezüglich der Verwendung von Licht ist der Ist-Zustand im Einzelhandel in Anhang 9 

dargestellt. In den untersuchten Lebensmittelgeschäften wird sowohl neutralweißes 

Licht als auch warmweißes Licht eingesetzt, wobei das Neutralweiß stark überwiegt 

(siehe Anhang 9.1). Zwischen den warmweißen Tönen musste unterschieden werden 

zwischen einer gelblichen und einer orangen Lichtfarbe. In den untersuchten Elektro-

geschäften findet zu 97 Prozent neutralweißes Licht Anwendung, wie Anhang 9.2 auf-

zeigt. Ausschließlich 3 Prozent verwenden warmweißes Licht. In Anhang 9.3 ist darge-

stellt, dass alle untersuchten Bekleidungsgeschäfte ausschließlich neutralweißes Licht 

einsetzen. 
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5.2.2 Ist-Zustand im Landratsamt Zwickau 

In der Stichprobe konnte festgestellt werden, dass im Landratsamt Zwickau eine ähnli-

che Situation wie im Einzelhandel gegeben ist. Überwiegend wird neutralweißes Licht 

in den Wartebereichen der Bürger eingesetzt. Nur 10 Prozent der untersuchten Au-

ßenstellen verwenden eine warmweiße Belichtung (siehe Anhang 10). 

5.2.3 Schlussfolgerungen für den Wartebereich 

Die DIN Norm 6173 schreibt für Mitteleuropa eine Farbtemperatur von 6500 Kelvin vor. 

Dies entspricht Tageslichtweiß. In den drei vorhandenen Farblichtkategorien warmwei-

ßes Licht, neutralweißes Licht und Tageslichtweiß fühlt der Mensch sich nachweislich 

am wohlsten bei warmweißer Belichtung. Diese wird als angenehm und entspannend 

empfunden. Folglich wäre der Einsatz von warmweißem Licht in den Wartebereichen 

der Bürger besonders sinnvoll, wenn man durch die Belichtung eine positive Wirkung 

auf den Bürger verzeichnen möchte. Wird eine warmweiße Lichtfarbe mit einer positiv 

wirkenden Wandfarbe in Verbindung gesetzt, wird die Stimmung im Raum aufge-

hellt.113 
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6 Olfaktorisches Marketing 

Der zielgerichtete Einsatz von Duftstoffen ist keine Erfindung des modernen Marke-

tings. Die ersten Düfte wurden bereits vor 5000 Jahren in Kosmetik, Duftsalben und 

Räuchermitteln eingesetzt.114 Der Mensch kann 4000 – 10000 Gerüche unterscheiden. 

Laut Duden stellt der Begriff Duft einen als angenehm empfundenen, zarten bis inten-

siven Geruch dar und ist demnach eine Ausdünstung oder Ausströmung, die durch die 

Nase wahrgenommen wird. Das Riechen wird zur Beurteilung von Gegenständen, In-

dividuen und Orten verwendet und entscheidet über eine persönliche Zu- oder Abwen-

dung.115 Düfte weisen eine Verknüpfung zu Erfahrungen und Ereignissen auf, die im 

Menschen positive oder negative Empfindungen wecken.116  

Jedes Aroma ist folglich mit bestimmten Assoziationen verbunden. Im Langzeitge-

dächtnis speichert das Gehirn die Gerüche mit den empfundenen Eindrücken ab.117 

Durch das Riechen veranlasste Erinnerungen und Wahrnehmungen werden gespei-

chert. Bereits unterhalb der Wahrnehmungsschwelle können Düfte Einfluss auf die 

Stimmung und das Verhalten des Menschen nehmen.118 Wird ein Duft häufig von ei-

nem Menschen wahrgenommen, fällt die Wiedererkennung, Beschreibung und Erinne-

rung an den Duft leichter.119 Duftnuancen beeinflussen folglich die emotionale Reaktion 

des Menschen auf seine Umgebung.120 Dies ist die Grundlage dafür, dass im Marke-

ting Aromen als Instrument der Beeinflussung neben dem Einzelhandel beispielsweise 

auch in Kinos, Flughäfen, Bahnhöfen oder Messen zielgerichtet eingesetzt werden.121 

Düfte übertragen Werte wie beispielsweise frisch, warm, zuverlässig, beschützend, 

lieblich, weich, pflegend, schnell oder kraftvoll.122 Der Duft von Reinigungsprodukten 

suggeriert z. B. einen guten Hygienezustand. 

Werden Erinnerungen unwillentlich durch Düfte im Menschen hervorgerufen, bezeich-

net man dies als Proust-Phänomen.123 Am Beispiel des „Geruch eines neuen Autos“ 

wird dies deutlich. Dieser existiert in der Realität nicht, sondern wird künstlich erzeugt. 

Dennoch beschreiben zahlreiche Personen diesen Duft als schönsten Augenblick wäh-

rend des Kaufs.124 Anhand des Phänomens wird die Einflussnahme des Limbischen 

Systems als Emotionszentrums auf den Speicherprozess verdeutlicht.125 Neben dem 
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Einsatz in der Produktgestaltung werden Düfte ebenfalls in der Kommunikationspolitik 

und der Ladengestaltung verwendet.  

Schlussfolgernd wird eine Aussage zu der Effektivität von Duft-Marketing getroffen und 

eine Empfehlung für die olfaktorische Gestaltung von Räumen gegeben. Das Problem 

bei der Beduftung von Räumen liegt in der Auswahl eines geeigneten, gesundheitlich 

unbedenklichen Duftstoffs sowie geeigneter Technik zur Duftausbringung.126  

6.1 Raumgestaltung mit Duftstoffen 

Nach Knoblich, Scharf und Schubert werden folgende Ziele mit der Duftabgabe in 

Räumen verfolgt127: 

1. Umsatzsteigerung 

2. Verkaufsförderung  

3. Steigerung des Wohlbefindens 

4. Bekämpfung unangenehmer Gerüche 

5. Markierung (Wiedererkennung) 

Da die Verwaltung darauf ausgelegt ist, den Bürgern (entgeltliche) Dienstleistungen im 

Rahmen des Grundsatzes der Kostendeckung anzubieten, entsteht weder ein wirt-

schaftlicher Gewinn, noch werden Produkte veräußert, wie es etwa im Einzelhandel 

der Fall ist. Für die Verwaltung wäre folglich die Realisierung der Ziele drei bis fünf von 

Bedeutung. Durch die Steigerung des Wohlbefindens mittels angenehm empfundener 

Düfte bzw. die aktive Vermeidung negativer Gerüche kann die Aufenthaltsdauer ange-

nehmer gestaltet werden.128 Negative Gerüche in einem Raum können beispielsweise 

durch die Ausdünstung von Stoffen oder Menschen entstehen. Durch eine Duftmarkie-

rung können darüber hinaus bestimmte Produkte oder Dienstleistungen olfaktorisch 

vom Kunden wiedererkannt werden, was ein Gefühl von Vertrautheit entstehen lassen 

kann.129 

In einer Studie untersuchten Knoblich, Scharf und Schubert die Auswirkungen von 

Duftstoffen auf die Stimmung, das Verhalten und die Beurteilung des POS anhand der 

Filiale einer Buchhandelskette.130 200 Kunden wurden im Verlauf der Studie vor und 

nach einer Beduftung mit einem standardisierten Fragebogen befragt, wobei die Test-

personen über den Einsatz des Duftstoffes Sandelholz nicht informiert wurden. Das 

Ergebnis der Studie zeigt, dass der Duft Einfluss auf die Stimmung, das Verhalten und 

die Beurteilung des POS nimmt, denn das Aroma wurde als passend zum Geschäft 

empfunden und hinterließ bei den Probanden einen angenehmen Eindruck. Ferner 
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fühlten sich die Befragten aktiver und wacher. Das Angebot im Buchladen empfanden 

die Kunden als attraktiver, sodass auch die Anzahl der Spontankäufe signifikant an-

stieg. Der Duft scheint hier geeignet gewesen zu sein, eine hohe positive emotionale 

Wirkung im Verkaufsraum zu erzeugen.131 

Der Einsatz von Duft in der öffentlichen Verwaltung könnte ebenso einen positiven Ef-

fekt auf die Wahrnehmung der Bürger in Wartebereichen aufgrund des gesteigerten 

Wohlbefindens durch den bewussten Einsatz positiv assoziierter Gerüche erzielen.132 

Knoblich, Scharf und Schubert empfehlen für Wartezimmer einen Duft zu wählen, wel-

cher Beruhigung und Entspannung fördert.133 Vor allem Blumendüfte sind hier für Er-

wachsene geeignet.134 Deren Wirkung schwankt zwischen einer belebenden zu einer 

entspannten Stimmung, je nachdem wie der Geruch persönlich wahrgenommen wird. 

Ob ein Duft von den Bürgern gemocht wird oder nicht, hängt von unterschiedlichen 

Gewöhnungen, persönlichen Erfahrungen, kulturellen Prägungen sowie der Erziehung 

ab.135 Die Geruchswahrnehmung ist außerdem abhängig von der Duftkonzentration, 

sodass die Beurteilung von starken und schwachen Lösungen häufig völlig anders aus-

fällt. Mithilfe der richtigen Technik lässt sich jedoch eine genaue Menge sowie die 

Dauer der Wirkung beim Empfänger bestimmen.136 Grundsätzlich werden Gerüche in 

geringeren Konzentrationen angenehmer empfunden als in hohen.137 

Wie bereits oben beschrieben besitzen Düfte und deren Wirkung viel Potential und 

sollten bei der Marketingplanung berücksichtigt werden. Eine Alternative zu syntheti-

schen Duftstoffen sind beispielsweise Naturaromen (ätherische Öle). Diese werden 

unter anderem aus Blüten, Blättern, Nadeln oder Wurzelholz von Bäumen gewonnen. 

Naturaromen haben antiseptische Eigenschaften und können folglich negative Gerüche 

neutralisieren.138 Beispielsweise kann Schweißgeruch mit ätherischen Ölen kompen-

siert werden.139 Ätherische Öle wirken im Gegensatz zu synthetischen Düften bereits 

knapp unterhalb der Wahrnehmungsschwelle und werden folglich vom Menschen nicht 

bewusst wahrgenommen.140 Von den Naturaromen, welche oberhalb der Wahrneh-

mungsschwelle wirken, wurden besonders die Düfte Zitrone (anregend, erfrischend, 

Luft reinigend) und Orange (optimistisch stimmend, ausgleichend wirken) bei Testper-

sonen positiv aufgenommen.141
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Eine olfaktorische Gestaltung kann als Flächenbeduftung oder Inselbeduftung realisiert 

werden.142 Bei einer Flächenbeduftung wird der Duft im gesamten Raum vollständig 

verteilt, während bei einer Inselbeduftung nur Teilbereiche (Inseln) der Räumlichkeit 

mit Duft ausgestaltet werden. Bei einem Einsatz von Duft in den Wartebereichen der 

Verwaltung kommt die Flächenbeduftung in Frage, da die Warteräume häufig räumlich 

begrenzt sind.  

Olfaktorisches Marketing in Räumen ist jedoch einigen Restriktionen unterworfen. Zum 

Beispiel sind starke Luftströme in Eingangsbereichen oder Flure mit mehreren Zugän-

gen für die Beduftung nicht geeignet, da die Gefahr besteht, dass die Gerüche zu 

schnell verfliegen oder eine unkontrollierte Ausbreitung stattfindet.143 In jedem Fall 

würden mehr Kosten als Nutzen entstehen. Das Problem ist besonders für Behörden 

relevant, die keine separaten Wartebereiche besitzen und die Bürger auf den Flurgän-

gen verweilen. Auch Räume mit hohen Decken sind schwer homogen zu beduften.144 

Der Duft würde wirkungslos an die Decke steigen.  

6.2 Kritik am Einsatz mit Duftstoffen im Raum 

In einigen Fällen haben Duftstoffe negative Auswirkungen auf den menschlichen Orga-

nismus, indem sie Abgeschlagenheit, Schwindel, Konzentrationsstörungen, Kopf-

schmerzen bis hin zu Asthma und Allergien auslösen können. Die häufigsten allergi-

schen Reaktionen der Bevölkerung sind jedoch für die Raumbeduftung irrelevant, weil 

diese den unmittelbaren Kontakt zur Haut benötigen (sogenannte „Kontaktaller-

gien“).145 Da für die Betroffenen ein Ausweichen der Düfte im öffentlichen Raum kaum 

möglich ist, muss sichergestellt sein, dass gesundheitlich unbedenkliche Duftstoffe 

genutzt werden.146 Nur so ist ein risikofreier Einsatz von Duft im Marketing langfristig 

denkbar. 

Synthetische Stoffe werden im Gegensatz zu natürlichen Duftstoffen und ätherischen 

Ölen häufig fälschlicherweise als gesundheitsgefährdend deklariert. Doch im Gegen-

satz zu natürlichen Inhaltsstoffen ist die Qualitätskontrolle synthetischer Stoffe zuver-

lässiger.147 Synthetische Stoffe müssen vor Markteintritt ein Zulassungsverfahren 

durchlaufen, wofür alle Bestandteile bekannt sein müssen, was bei einigen ätherischen 

Ölen jedoch beispielsweise nicht der Fall ist.148 Behörden sollten dabei vorzugsweise 

zugelassene und getestete Düfte in ihren Räumlichkeiten einsetzen. 

                                                
142

 Vgl. Knoblich, Scharf, Schubert, 2003, S. 151 
143

 Vgl. Knoblich, Scharf, Schubert, 2003, S. 153 
144

 Vgl. Knoblich, Scharf, Schubert, 2003, S. 153 
145

 Vgl. Knoblich, Scharf, Schubert, 2003, S. 160 
146

 Vgl. Knoblich, Scharf, Schubert, 2003, S. 7 
147

 Vgl. Knoblich, Scharf, Schubert, 2003, S. 160 f. 
148

 Vgl. Knoblich, Scharf, Schubert, 2003, S. 161 



 30 

Die Messbarkeit von Düften ist stark begrenzt, da sie von den Menschen überwiegend 

anhand der Kriterien angenehm oder unangenehm charakterisiert werden können.149 

Darüber hinaus ist nur ein kleiner Anteil der Gerüche für die Durchschnittsbevölkerung 

überhaupt benennbar.150 

Dem Multisensorischen Marketing wird eine manipulative Wirkung vorgeworfen wie in 

3.5 bereits erläutert. Bezüglich des Duftes ist zusätzlich zu erwähnen, dass lediglich 

extrem unangenehme Gerüche eine manipulative Veränderung des Verhaltens bewir-

ken können.151 Dass diese „Düfte“ im Marketing Einsatz finden, ist jedoch stark anzu-

zweifeln. Zusätzlich sind unangenehme Gerüche in der Lage, weitaus mehr negative 

Stimmung hervorzurufen, als gute Düfte positive Stimmung erzeugen können.152 Wird 

beispielsweise ein angenehmer Geruch zu intensiv wahrgenommen, kippt die positive 

Stimmung in das Negative und der Duft wird als aufdringlich empfunden.153 Folglich ist 

eine gute Planung die Voraussetzung für einen positiven Effekt.  

6.3 Ist-Zustand im Einzelhandel 

Der Ist-Zustand des Einzelhandels ist in Anhang 11 dargestellt. In den untersuchten 

Lebensmittelgeschäften verwenden ausschließlich 7 Prozent Düfte als Marketingstra-

tegie in ihren Verkaufsräumen (siehe Anhang 11.1). Ein ähnliches Bild zeigt sich in den 

Elektrogeschäften. Hier kommt ebenfalls nur bei 10 Prozent eine olfaktorische Gestal-

tung zum Einsatz, wie Anhang 11.2 verdeutlicht. In den untersuchten Bekleidungsge-

schäften konnte die höchste Duftrate festgestellt werden. Anhang 11.3 zeigt auf, dass 

20 Prozent der Geschäfte Düfte einsetzen.  

Im Einzelhandel scheint die Verwendung von Gerüchen als Marketinginstrument zu 

beginnen. Ein Großteil der untersuchten Geschäfte wendet dieses Teilgebiet des multi-

sensorischen Marketings allerdings weiterhin nicht an. Mögliche Gründe wären die 

Angst vor den Gefahren oder die Überforderungen im Rahmen der Implementierung, 

da eine sorgfältige Planung unabdingbar ist. 

6.4 Ist-Zustand im Landratsamt Zwickau 

Die Stichprobe im Landkreis Zwickau aus Anhang 12 zeigt, dass in den Warteberei-

chen der Behörde flächendeckend keine olfaktorische Beeinflussung stattfindet.  
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6.5 Schlussfolgerungen für den Wartebereich 

Die Untersuchung der Wirkung von Duft anhand der konsultierten Literatur ergibt, dass 

ein Einsatz in der öffentlichen Verwaltung sinnvoll wäre. Durch ihn ist es möglich, ein 

positives Bild der Organisation in dem Gedächtnis der Bürger abzuspeichern. Die Vo-

raussetzung dafür ist allerdings, dass der Duft in positiver Erinnerung bleibt. Die Aus-

wahl als auch die Dosierung der Gerüche muss gut geplant sein. Eine Alternative zum 

herkömmlichen Einsatz von synthetischen Duftstoffen sind ätherische Öle, welche in 

der Lage sind, unangenehme Gerüche zu neutralisieren. Es wird als sinnvoll erachtet, 

mit einem erfahrenen Experten ein Duftkonzept zu erarbeiten, um keine negative Wir-

kung bei den Bürgern zu erzeugen und einzelne Marketinginstrumente miteinander 

harmonisch zu gestalten.154 In einem individuellen Beratungsgespräch der Behörde mit 

einem Experten können die jeweiligen Ziele festgesetzt werden. Zum Schutz der Aller-

giker, Asthmatiker und sonstiger empfindlicher Personen ist eine angemessene Kenn-

zeichnung des Dufteinsatzes empfehlenswert.155 Außerdem können Duftstoffe regel-

mäßiges Lüften nicht ersetzen.  
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7 Akustisches Marketing 

„Akustisches Erleben steuert und prägt unser Verhalten auf einer unbewussten Ebene 

und ist damit ein mächtiges Instrument, um bestimmte Gefühle und Verhaltensweisen 

auszulösen oder zu beeinflussen.“156 Der menschliche Hörbereich kann Schwingungen 

von 16 bis 20000 Hertz erfassen und unterliegt je nach Alter und Individuum vor allem 

im hohen Frequenzbereich Änderungen. Akustische Informationen sind für den 

Mensch gefühlte Erlebnisse, die eine emotionale Reaktion erzeugen.157 Geräusche 

können sowohl stimulierend und aktivierend als auch regenerierend und beruhigend 

wirken.158 Bevor das akustische Erleben registriert wird, reagiert das Unterbewusstsein 

auf einen Reiz.159 Die Emotionen steuern auch hier die Entscheidungen, beispielsweise 

über Zu- oder Abneigung. Wie auch bei der Farb- und Duftwahrnehmung reagiert das 

Unterbewusstsein, bevor der rationale Denk- und Beurteilungsprozess stattfindet. Auch 

Erinnerungen können über Musik aktiviert werden, wenn sie in der Vergangenheit mit 

persönlichen Erfahrungen abgespeichert wurden. 

Viele Unternehmen nutzen ausschließlich akustisches und visuelles Marketing. Wird 

dieses duosensuale System jedoch mit weiteren Sinneseindrücken verknüpft, gelingt 

es, dass menschliche Verhalten viel stärker und nachhaltiger zu beeinflussen.160 In 

dieser Arbeit wird die Verbindung zum olfaktorischen Marketing als sinnvoll erachtet.  

Klänge geben Gegenständen eine Identität, sind die Basis für eine gute Stimmung und 

geben folglich Auskunft über den subjektiven Wert einer Sache durch die empfundenen 

Gefühle.161 Die Wertwahrnehmung ist vor allem für den Einzelhandel von großer Be-

deutung, denn der Produktwert ist entscheidend für die Kaufbereitschaft und die Preis-

akzeptanz. In Verwaltungsgebäuden sollte das auditive Marketing für das Erzeugen 

einer angenehmeren Stimmungslage der Bürger eingesetzt werden, um die Bürger-

freundlichkeit zu erhöhen, da intelligent eingesetzte Klänge das menschliche Wohlge-

fühl steigern.162 

Grundsätzlich kann man zwei Arten von auditivem Marketing unterscheiden. Es existie-

ren Markenklänge, welche ein Produkt oder eine Organisation umwerben. Alternativ 

kann man den POS durch Hintergrundmusik musikalisch gestalten. Letztere auditive 

Gestaltung soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden, da aus diesem Gebiet 

Rückschlüsse für die Verwaltung abgeleitet werden können. Schlussfolgernd wird eine 
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Aussage über die Effektivität von akustischem Marketing getroffen und eine Empfeh-

lung für die Gestaltung von Räumen gegeben. 

7.1 Raumgestaltung mit Hintergrundmusik 

Passende Hintergrundmusik verkürzt die gefühlte Wartezeit.163 Dies ist für Behörden 

besonders relevant, da diese grundsätzlich an zwei Tagen bis 18 Uhr für die Bürger 

geöffnet haben und eine Wartezeit größtenteils unvermeidbar ist. Hintergrundmusik 

wirkt subtil und unterbewusst und sollte mit der Identität einer Organisation überein-

stimmen.164 Lautstärke, Tempo und Rhythmus beeinflussen die Stimmung bis zu einem 

gewissen Grad positiv, danach sind jedoch zunehmend Stresssymptome zu beobach-

ten.165 Vor allem die Lautstärke der Musik ist hierbei von entscheidender Relevanz. 

Anhang 13 zeigt die Wirkung von Lautstärke und Tempo auf den Menschen auf.  

Musik mit einer Frequenz von mehr als 70 Hertz wirkt aktivierend, während niederfre-

quente Musik eher einen beruhigenden Effekt erzielt. Musik im Frequenzbereich 60 

Hertz ist ideal für die Entspannung des Menschen.166 Auch das Tempo der Musik be-

einflusst die vermittelte Stimmung. Ein schnelles Musikstück ist förderlich für eine akti-

vierende, fröhliche und lebendige Stimmung, ein langsameres Tempo hingegen eher 

für eine beruhigende, bis hin zu einer melancholischen Stimmung.167 Wenn man folg-

lich das Wohlbefinden des Kunden oder des Bürgers positiv beeinflussen möchte, wäre 

eine entspannungsfördernde Musik von 60 Hertz ratsam, welche durch ein schnelles 

Tempo eine positive Atmosphäre kreiert. Zusätzlich zum dargestellten Umfang des 

Anhang 13 ist der Rhythmus ein wesentlicher Faktor. Regelmäßige Rhythmen vermit-

teln Seriosität und Robustheit, während unbeständige Rhythmen hingegen verspielt 

oder verträumt wirken.168 Hier müsste die Organisation entscheiden, welches Bild sie 

den Bürgern vermitteln möchte. Für die Verwaltung wären tendenziell regelmäßige 

Rhythmen empfehlenswert. 

Müssen die Bürger längere Zeit in einem Wartebereich verweilen und sind einem audi-

tiven Erlebnis folglich über längere Zeit ausgesetzt, ist es empfehlenswert, ab-

wechslungsreiche Klänge einzusetzen. Sich mehrfach wiederholende Klangabfolgen 

wirken ermüdend. Eine positive Stimmung kippt in Folge schnell zu Frustration.169 

Wenn die Behörde keine Kosten für die Erarbeitung und Erstellung eines Musikkonzep-

tes durch einen Experten investieren möchte, wäre das Abspielen eines Radiosenders 
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in den Wartebereichen der Bürger eine Alternative. Zahlreiche Statistiken, so auch die 

der Stiftung für Zukunftsfragen Hamburg in „Freizeit-Monitor 2019“ zeigen auf, dass 

Radio hören nach wie vor zu den beliebtesten Freizeitgestaltungen zählt (siehe An-

hang 14). Dazu wurden über 2.200 Personen ab 14 Jahren aus Deutschland befragt. 

Ein positiver Nebeneffekt sind die zwischengeschalteten Nachrichten auf den Radio-

sendern, welche die Bürger auch über aktuelle Themen informiert. Jedoch kann hier 

kein Einfluss durch die Behörde auf die gespielten Lieder genommen werden.  

Wenn sich eine Organisation für ein Klangkonzept entschieden hat, wäre neben dem 

Einsatz von Hintergrundmusik in entsprechenden Räumlichkeiten auch ein Einsatz in 

Telefonwarteschleifen oder Fahrstühlen denkbar. 

7.2 Ist-Zustand im Einzelhandel 

Anhang 15 zeigt den Ist-Zustand im Einzelhandel auf. Aus Anhang 15.1 ist ersichtlich, 

dass 77 Prozent der untersuchten Lebensmittelgeschäfte keine akustischen Marke-

tingmaßnahmen anwenden. 13 Prozent verwenden selbst zusammengestellte Musik. 

10 Prozent spielen einen Radiosender ab, wobei die Art des Radiosenders nicht be-

rücksichtigt wurde. Wie Anhang 15.2 aufzeigt, ist bei den untersuchten Elektrogeschäf-

ten der Einsatz der akustischen Gestaltung tendenziell häufiger festzustellen. 53 Pro-

zent verwenden dennoch keine akustische Beeinflussung. Individuell zusammenge-

stellte Musik wird zu 44 Prozent verwendet. Lediglich ein Geschäft nutzt einen Radio-

sender. Anhang 15.3 stellt dar, dass die untersuchten Bekleidungsgeschäfte zu 80 

Prozent und damit am häufigsten Hintergrundmusik einsetzen. Nur 20 Prozent der un-

tersuchten Geschäfte nutzen keine akustische Gestaltung. 

Folglich kann man feststellen, dass eine akustische Gestaltung des POS im Einzel-

handel umgesetzt wird, auch wenn Schwankungen in den separaten Branchen zu ver-

zeichnen sind. Wenn musikalische Gestaltung angewendet wird, wurde mehrheitlich 

ein individuelles Musikkonzept genutzt. Das Abspielen eines Radiosenders ist dennoch 

eine kostengünstigere Alternative. 

Kein Einzelhandelsgeschäft spielte ausschließlich aktuelle Nachrichten im Rahmen der 

akustischen Gestaltung ab. 

7.3 Ist-Zustand im Landratsamt Zwickau 

Die Stichprobe im Landratsamt Zwickau hat ergeben, dass flächendeckend keine akus-

tische Gestaltung verwendet wird.  
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7.4 Schlussfolgerungen für den Wartebereich 

Da eine Hintergrundmusik viel Potenzial aufweist, könnte der Landkreis seine derzeiti-

ge Situation der Wartebereiche der Bürger durch deren Einsatz verbessern.Durch den 

Einsatz von Musik in den Wartebereichen ist es möglich, die Stimmung der Bürger zu 

beeinflussen, da die akustische Ebene das menschliche Verhalten unterbewusst steu-

ert. Folglich würden positiven Assoziationen mit der Organisation verknüpft und ein 

positives Bild generiert werden. Durch eine musikalische Gestaltung kann eine Organi-

sation des Weiteren Werte vermitteln, z. B. Seriosität. Darüber hinaus wird die Warte-

zeit durch Akustik im Raum künstlich verkürzt. Es wird als sinnvoll erachtet, die Aus-

wahl und die Planung daher einem Experten zu überlassen.  
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8 Rechtliche Grenzen der Beeinflussung 

In diesem Kapitel werden rechtliche Grenzen der Beeinflussung aufgezeigt. Es werden 

ausgewählte gesetzliche Regelungen untersucht, die subjektive Abwehrrechte für die 

Kunden im Einzelhandel und die Bürger in der öffentlichen Verwaltung normieren. Das 

bedeutet, dass ausschließlich rechtliche Regelungen dargestellt werden, auf die sich 

eine Person direkt vor Gericht berufen kann. Es wird in diesem Kapitel davon ausge-

gangen, dass die Verwaltung von Marketingstrategien zukünftig Gebrauch macht. 

8.1 Gesundheitsschutz 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert den Begriff Gesundheit in der Prä-

ambel der Satzung der WHO. Demnach ist die Gesundheit ein Zustand des vollständi-

gen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Diese Definition wird jedoch 

von Juristen aufgrund des utopischen Charakters kritisiert.170 In den Europäischen Ver-

trägen wird der Begriff Gesundheitsschutz mehrmals verwendet, es wird jedoch keine 

Definition für die Termini Gesundheit oder Gesundheitsschutz vorgenommen.171 Im 

Sekundärrecht der Europäischen Union ist ebenfalls keine Definition vorzufinden. Der 

Europäische Gerichtshof (EuGH) beruft sich in seinen Urteilen auf die Definition der 

WHO und unterstützt folglich die weite Auslegung.172 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland enthält kein originäres Recht auf 

Gesundheit. So stellt das einzig themenverwandte Grundrecht Art. 2 GG dar. Art. 2 

Abs. 1 GG enthält das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Jenes umfasst 

unter anderem die allgemeine Handlungsfreiheit. Alle natürlichen und juristischen Per-

sonen besitzen dieses subjektive Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe.173 Immissio-

nen könnten dieses Recht einschränken. Nach § 3 Abs. 2 BImSchG sind Immissionen 

unter anderem auf Menschen einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschüt-

terungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen. Für den Untersu-

chungsgegenstand dieser Arbeit sind Lufteinwirkungen in Form von Duft, Geräusche in 

Form von Musik und Umwelteinwirkungen durch Licht und Farbe relevant. § 3 Abs. 4 

BImSchG zählt als Luftverunreinigung gezielte Veränderungen der natürlichen Zu-

sammensetzung der Luft durch u. a. Geruchsstoffe auf. Folglich könnten beispielweise 

ein Kunde bzw. Bürger, der Allergien gegen bestimmte Geruchsstoffe hat, ausgewählte 

Geschäfte und Behörden nicht mehr persönlich aufsuchen, in denen diese zum Einsatz 

kommen. Die Handlungsfreiheit der Person wäre eingeschränkt. Da dieses Grundrecht 

jedoch zwischen Bürger und Staat wirkt und als Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe 
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fungiert, kann dieses nur im öffentlichen Bereich angewendet werden. Würde eine 

Verwaltung im Rahmen von Marketingstrategien das Grundrecht eines Bürgers aus 

Art. 2 Abs. 1 GG einschränken, könnte dieser sich hierauf berufen. Darüber hinaus 

können Grundrechte auch zwischen Privaten wirksam sein. Dies wäre im Einzelhandel 

zwischen Unternehmer und Verbraucher zutreffend. Eine unmittelbare Drittwirkung des 

Art. 2 Abs. 1 GG ist im Gesetzestext nicht verankert. Folglich kann aus Art. 2 Abs. 1 

GG kein Anspruch für Private untereinander abgeleitet werden. 

Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG garantiert allen lebenden natürlichen Personen das Recht auf 

Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Klausel enthält ein subjektives Abwehrrecht 

gegen staatliche Eingriffe.174 Des Weiteren beinhaltet der Artikel eine Pflicht des Staa-

tes zum Schutz und zur Förderung der genannten Rechtsgüter vor rechtswidrigen Ein-

griffen Dritter.175 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist der Schwerpunkt auf die Ga-

rantie der körperlichen Unversehrtheit zu setzen. Das Recht auf körperliche Unver-

sehrtheit schützt insbesondere vor gezielten physiologischen Eingriffen in die mensch-

liche Gesundheit.176 Das Bundesverfassungsgericht hat sich bisher nicht dazu geäu-

ßert, ob Eingriffe auf das psychische oder soziale Wohlbefinden von Personen in Art. 2 

Abs. 2 S. 1 GG ebenfalls mit umfasst sind.177 Da Marketing bezweckt, gezielte positive 

Emotionen im Menschen hervorzurufen, kann wie bereits dargelegt von einer psychi-

schen Einflussnahme ausgegangen werden. Folglich kann aus diesem Artikel kein sub-

jektives Abwehrrecht in Bezug auf das Marketing abgeleitet werden. Eine Ausnahme 

bildet hier das Recht auf Schmerzfreiheit.178 Hier umfasst der Grundrechtsschutz den 

psychischen Bereich, wenn das menschliche Empfinden durch die Zufügung von 

Schmerzen so verändert wird, dass diese einem körperlichen Eingriff gleichzusetzen 

sind.179 Bezogen auf die untersuchten multisensorischen Marketingmaßnahmen kann 

im schlimmsten Fall die Verwendung von Farbe und Licht Verstimmungen oder Un-

wohlsein bei den Betroffenen hervorrufen. Musik kann je nach Prädisposition Stress 

induzieren. Der Einsatz von Duft führt im schlimmsten Fall zu einem asthmatischen 

Anfall oder allergischen Reaktionen. Fraglich ist, ob Asthma und Allergien im 

Schmerzbegriff umfasst sind. Als Beispiele für Schmerzen zählen Hömig und Wolff 

tiefgreifende Angstzustände und hochgradige Nervosität auf. Allergische Reaktionen 

und Asthmaanfälle können erfahrungsgemäß je nach Ausprägung schwer schädigend 

bis tödlich verlaufen. Folglich sind Allergien und Asthmaanfälle infolge von olfaktori-

schem Marketing im öffentlichen Bereich durch Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG geschützt. Ver-
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stimmungen, Unwohlsein und Stress sind nicht mit Schmerzen gleichzusetzen, es fehlt 

die Erheblichkeit des Ausmaßes. Auch Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG kann ausschließlich im 

öffentlichen Bereich zwischen Verwaltung und Bürger angewendet werden, da dies ein 

Abwehrrecht gegen den Staat ist. Eine unmittelbare Drittwirkung des Art. 2 Abs. 2 S. 1 

GG ist auch hier nicht erkennbar.  

Da die Bundesrepublik Deutschland keine (weiteren) Rechte auf Gesundheitsschutz 

gewährt, wird weiterhin europäisches Recht berücksichtigt. Deutschland ist gemäß Art. 

52 Abs. 1 EUV ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Folglich kann europäisches 

Recht angewendet werden. Auch hier werden ausschließlich subjektive Abwehrrechte 

der natürlichen Personen im Rahmen der zuvor erläuterten Marketingstrategien be-

leuchtet. Durch Art. 152 EG wird der Gesundheitsschutz in der Europäischen Union zur 

Gemeinschaftsaufgabe bestimmt. Im Primärrecht wurden keine einschlägigen Normen 

gefunden, aus welchen subjektive Abwehrrechte der Unionsbürger bezogen auf die 

vorliegende Thematik abgeleitet werden können. Als sekundärrechtliche Bestimmung 

kann zunächst die europäische Chemikalienverordnung REACH aufgezeigt werden. 

Verordnungen haben nach Art. 288 Abs. 2 AEUV unmittelbare Geltung für die Mitglied-

staaten und sind in allen ihren Teilen verbindlich. Folglich müssen die Bundesrepublik 

Deutschland, als Mitgliedstaat der EU, sowie alle Organisationen innerhalb des Bun-

desgebietes die Chemikalienverordnung einhalten. Auf dem Geltungsgebiet dürfen 

keine nationalen Regelungen entgegensprechen. REACH steht als Akronym für Re-

gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Be-

wertung, Zulassung sowie Beschränkung von Chemikalien). Die Verordnung soll u. a. 

ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit und die Umwelt sichern, indem der Einsatz 

von Chemikalien und die Zuständigkeiten für Kontrollen transparent geregelt sind. Sie 

gilt als eines der strengsten Chemikaliengesetze weltweit.180 Das Problem der Verord-

nung für das relevante Thema der Arbeit besteht darin, dass vor allem Stoffe beson-

ders streng geprüft werden, die relativ häufig oder jährlich in großer Menge produziert 

werden. Duftstoffe werden aufgrund der hohen Konzentration allerdings in geringen 

Dosierungen eingesetzt. Die Verordnung ermöglicht folglich nur eine lückenhafte Beur-

teilung der Risiken für Duftstoffe. Hinzu kommt, dass die Ermittlung von Grenz-bzw. 

Schwellenwerten stets pro Inhaltsstoff berücksichtigt wird und mögliche Additionseffek-

te durch die Kombination mehrerer Stoffe unberücksichtigt bleiben.181 Die Chemika-

lienverordnung bietet für Bürger bzw. Kunden keine Grundlage eines subjektiven Ab-

wehrrechts.  
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Daneben existiert die EU-Detergenzien Verordnung.182 Diese gibt vor, dass Duftstoffe 

in Erzeugnissen als solche zu kennzeichnen sind. Außerdem listet die Verordnung 26 

häufig allergieauslösende Duftstoffe auf. Produkte für die Raumbeduftung sind von der 

Kennzeichnungspflicht ausgenommen, insofern es sich nicht um Stoffe handelt, welche 

unter die Gefahrstoffverordnung fallen. Somit können Bürger bzw. Kunden auch aus 

dieser Verordnung keinen Abwehranspruch ableiten, wenn keine Gefahrenstoffe im 

Sinne der Gefahrstoffverordnung angewendet werden. Davon ist bei der Beduftung von 

Räumen tendenziell nicht auszugehen.  

Folglich haben Kunden des Einzelhandels keinen gesetzlichen Anspruch auf Gesund-

heitsschutz aus dem untersuchten europäischen Sekundärrecht, bezüglich des Einsat-

zes von Marketingmaßnahmen.  

8.2 Verbraucherschutz 

Der Verbraucherschutz in der Bundesrepublik Deutschland ergibt sich aus verschiede-

nen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Das BGB regelt Rechtsbe-

ziehungen zwischen Privatpersonen. Folglich können die nachfolgenden Normen zwi-

schen Verbraucher und Unternehmer im Einzelhandel, nicht aber zwischen Bürger und 

Verwaltung angewendet werden. Für die Verwaltung ist im Rahmen ihres hoheitlichen 

Handelns öffentliches Recht anzuwenden. Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem 

Kapitel lediglich Normen betrachtet werden, welche unmittelbare Ansprüche für den 

Kunden aus innerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen (POS) garan-

tieren. Darüber hinaus existieren z. B. Verträge, welche außerhalb von Geschäftsräu-

men geschlossen werden. Diese werden nicht beachtet. Auch wird nicht auf Käufe mit 

nachfolgenden Zahlungsverpflichtungen oder Dauerschuldverhältnisse eingegangen.  

Verbraucherschutz dient dem Schutz von Verbrauchern. Die Anwendung von Verbrau-

cherschutzrecht hängt von der Beteiligung eines Verbrauchers i.S.d. § 13 BGB bei ei-

nem Kaufvertragsabschluss ab.183 Nach § 13 BGB ist jede natürliche Person ein Ver-

braucher, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 

kann. Demnach sind Kunden eines Einzelhandelsgeschäftes grundsätzlich Verbrau-

cher i.S.d. § 13 BGB, wenn sie die Rechtsgeschäfte für private Zwecke vornehmen (z. 

B. täglicher Lebensbedarf, Gesundheitsvorsorge etc.). Die Verbraucher schließen nach 

§ 433 BGB Kaufverträge mit Unternehmern ab, bei denen eine Sache gegen Geld ver-

äußert wird. Ein Unternehmer ist nach § 14 Abs. 1 BGB eine natürliche oder juristische 

Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechts-
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geschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 

handelt. Eine gewerbliche Tätigkeit ist eine planmäßige, dauerhafte, wirtschaftliche 

Betätigung zu wettbewerblichen Bedingungen.184 Unternehmer des Einzelhandels sind 

von der Definition des § 14 Abs. 1 BGB umfasst, da sie eine gewerbliche Tätigkeit 

ausüben. Die Grundlage für den Verbraucherschutz ist die Annahme, dass der Ver-

braucher dem Unternehmer strukturell im Kaufprozess unterlegen ist. So ist der Ver-

braucher dem Unternehmer beispielsweise informatorisch hinsichtlich der rechtlichen 

und der tatsächlichen Aspekte des Kaufgeschäfts unterlegen.185 Folglich ergibt sich der 

schützenswerte Charakter des privaten Konsums, um diese Unterlegenheit zu kom-

pensieren. 

Der Verbraucherschutz bietet grundsätzlich zahlreiche Schutzinstrumente. Im Folgen-

den werden aufgrund des eingeschränkten Rahmens der Arbeit nur ausgewählte In-

strumente erläutert. 

8.2.1 Grundsätze bei Verbrauchsverträgen (§§ 312 – 312k BGB) 

Verbrauchsgüterkäufe sind nach § 474 Abs. 1 S. 1 BGB als Kaufverträge definiert, bei 

denen ein Verbraucher (i.S.d. § 13 BGB) von einem Unternehmer (i.S.d. § 14 Abs. 1 

BGB) eine bewegliche Sache erwirbt. Grundstücke, der Verkauf von Rechten und Indi-

vidualsoftware sind keine beweglichen Sachen.186 Da es sich bei Käufen im Einzelhan-

del zwischen den Kunden als Verbrauchern und dem Unternehmer um bewegliche 

Sachen handelt, können diese als Verbrauchsgüterkäufe definiert werden. Nach § 

312a Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 246 EGBGB hat der Verbraucher bei innerhalb von Ge-

schäftsräumen geschlossenen Verträgen ein Informationsrecht vor dem Abschluss 

eines Kaufvertrags gegenüber dem Unternehmer. Dieser hat den Verbraucher u. a. 

über die Eigenschaften der Ware in einem gewissen Umfang zu informieren, ferner 

über die eigene Identität (z. B. Anschrift, Telefonnummer) und den Gesamtpreis der 

Ware. Bleibt die Herstellung der Transparenz der Marktbedingungen aus, hat der Kun-

de einen Anspruch auf die unterbliebene Information oder Schadensersatzanspruch 

aufgrund einer Pflichtverletzung nach §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB.187 

8.2.2 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen (§§ 355 – 361 BGB) 

Widerruft der Verbraucher nach § 355 Abs. 1 BGB fristgerecht seine Willenserklärung 

zum Kaufvertrag gegenüber dem Unternehmer, so sind beide Parteien nicht mehr an 

ihre Willenserklärung gebunden. Dieses Recht soll den Verbraucher vor Kaufverträgen 
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schützen, welche er übereilt und ohne rationale Abwägung eingegangen ist. Die 

Widerrufsfrist beträgt nach § 355 Abs. 2 BGB 14 Tage. Macht der Verbraucher inner-

halb dieser Frist von seinem Widerrufsrecht keinen Gebrauch, wird der Vertrag endgül-

tig wirksam. Bis von dem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht wird, ist der Vertrag 

schwebend wirksam.188 Folglich besteht bis zum Ablauf der Frist ein wirksamer Ver-

trag. § 355 Abs. 3 BGB bestimmt die Grundregeln für zurückzugewährende Leistun-

gen. Ein Widerruf hebt die Willenserklärung und die Pflichten des Vertrags auf, es ent-

steht ein Rückabwicklungsverhältnis.189  

Die Voraussetzungen für einen Widerruf sind neben einem (zumindest geplanten) Ver-

tragsabschluss und einer fristgemäßen Widerrufserklärung ein gesetzlich eingeräumtes 

Widerrufsrecht nach § 355 Abs. 1 BGB. Dieses Recht wird in den §§ 312g, 485, 495 

Abs. 1, 510 Abs. 2 BGB eingeräumt. Wäre § 312g BGB einschlägig, müsste ein außer-

halb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag oder Fernabsatzgeschäft (i.S.d. § 

312c Abs. 1 BGB)190 vorliegen. In der vorliegenden Arbeit werden Marketingstrategien 

am POS betrachtet, sodass der Onlinehandel nicht berücksichtigt wird. Nach § 485 

BGB können Teil- und Wohnrechteverträge widerrufen werden. In dieser Arbeit wird 

der Erwerb von Produkten betrachtet, dies umfasst § 485 BGB nicht. Ebenfalls werden 

in der vorliegenden Arbeit keine besonderen Finanzierungsformen wie Darlehensver-

träge oder Ratenfinanzierung nach § 495 Abs. 1 BGB und § 510 Abs. 2 BGB beleuch-

tet. Folglich fehlt eine gesetzliche Grundlage für ein Widerrufsrecht der Kunden am 

POS. Die Kunden haben keinen Anspruch auf Widerruf bei einer mangelfreien Sache.  

8.2.3 Sonderregelungen zum Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 – 479 BGB) 

Nach § 476 Abs. 1 S. 1 BGB können keine abweichenden Vereinbarungen zum Nach-

teil des Verbrauchers von den gesetzlichen Bestimmungen §§ 433-435, 437, 439-443 

BGB vor Mitteilung eines Mangels getroffen werden. Das Recht des Verbrauchers auf 

Nacherfüllung, Minderung oder Rücktritt aufgrund von Sach- oder Rechtsmängeln 

bleibt in jedem Fall bestehen. Es besteht bei einem Verbrauchsgüterkauf nicht die 

Möglichkeit, die Rechte des Verbrauchers aufgrund von Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen wie §§ 307-309 BGB oder Individualabreden zu beschränken. § 476 Abs. 1 S. 

2 BGB enthält zusätzlich ein Umgehungsverbot für Regelungen, welche die Verbrau-

cher schützen sollen. Liegen die Voraussetzungen einer Umgehung dennoch vor, kann 

sich der Unternehmer nicht auf die Vereinbarung stützen.191 Auf den Einzelhandel be-
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zogen bedeutet dies, dass die Kunden im Falle einer gekauften mangelhaften Sache 

einen gesetzlichen Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Rücktritt haben.  

§ 476 Abs. 2 BGB enthält ein gesetzliches Verbot zur Kürzung der Verjährungsfrist 

sowie ein Verbot der Erleichterung der Verjährung (z.B. Vorverlegung eines Verjäh-

rungsbeginn).192 Der verbraucherrechtliche Mindestschutz für Neuwaren beträgt min-

destens 2 Jahre und für Gebrauchtwaren mindestens 1 Jahr vor Mitteilung eines Man-

gels. Nach Mitteilung eines Mangels ist eine kürzere Gewährleistungsfrist möglich. 

Dies bedeutet, dass Kunden im Einzelhandel grundsätzlich Neuwaren 2 Jahre lang ihre 

gesetzlichen Ansprüche geltend machen können. Schadenersatzansprüche werden 

von der Norm nicht umfasst, diese können nach § 476 Abs. 3 BGB gekürzt werden.  

Der § 477 BGB enthält eine Beweislastumkehr zu Gunsten des Verbrauchers. Hat ein 

Gegenstand bei Gefahrenübergang nicht die vereinbarte Beschaffenheit nach § 434 

Abs. 1 BGB, so liegt ein Sachmangel vor. Der Gefahrenübergang ist mit einer Überga-

be der Kaufsache nach § 446 BGB gleichzusetzen. Im Gegensatz zur im BGB üblichen 

Beweislast des Verbrauchers (vgl. § 363 BGB) muss bei einem Verbrauchsgüterkauf 

der Verkäufer beweisen, dass ein Mangel bei dem Gefahrenübergang nicht vorlag. Tritt 

ein Mangel während der ersten sechs Monate nach dem Kauf auf, wird vermutet, dass 

der Mangel bereits bei Gefahrenübergang vorgelegen hat und der Unternehmer haftet. 

Hier wird die grundsätzlich schlechtere Position des Verbrauchers gegenüber dem Un-

ternehmer bezüglich der Nachweismöglichkeiten angenommen, ohne diese im Einzel-

fall zu überprüfen. § 477 BGB gilt nicht, wenn die Vermutung mit der Art der Sache 

oder des Mangels unvereinbar ist. Erwirbt ein Kunde ein Produkt im Einzelhandel, wel-

ches nach den ersten 6 Monaten Mängel aufweist, so besteht ein gesetzlicher An-

spruch auf Schadenersatz. 

8.3 Umweltschutz 

Der Umweltschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen: 

 bereits eingetretene Umweltschäden zu beseitigen, 

 gegenwärtige Umweltbelastungen zu begrenzen und zu verhindern 

 und künftige Umweltbelastungen vorzubeugen.193 

Der Umweltschutz der Bundesrepublik Deutschland ergibt sich aus einem Zusammen-

spiel der Umweltpolitik, der Umweltökonomie und des Umweltrechts. Das Umweltrecht 

umfasst die Gesamtheit aller staatlichen Normen, welche als Ziel den Schutz der Um-

welt verfolgen.194 In diesem Kapitel soll ausschließlich das Umweltverfassungsrecht als 

Teilgebiet des Umweltrechts erläutert werden, um den Rahmen der Arbeit zu wahren. 
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Fraglich ist, ob der Bürger in der öffentlichen Verwaltung gegen die auf ihn einwirken-

den Immissionen verfassungsrechtliche Abwehransprüche besitzt. Immissionen im 

Sinne des § 3 Abs. 2 BImSchG sind u. a. auf Menschen einwirkende Luftverunreini-

gungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelt-

einwirkungen. Luftverunreinigungen sind in § 3 Abs. 4 des BImSchG definiert und um-

fassen Veränderungen der natürlichen Zusammensetzung der Luft, insbesondere 

durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe. Eingesetzte 

Duftstoffe im Rahmen von Marketing sind folglich Immissionen. § 3 Abs. 2 BImSchG 

zählt weiterhin Geräusche auf, worunter das akustische Marketing in Form von Musik 

fällt. Hans D. Jarass versteht unter dem Begriff Geräusch hörbare Einwirkungen auf 

den Menschen.195 Da Musik für den Menschen hörbar ist, wird diese folglich ebenfalls 

als Immission angesehen. Weiterhin könnte die farbliche Gestaltung in den Warteräu-

men der Bürger eine Immission i.S.d. § 3 Abs. 2 BImSchG sein. Licht ist für den Autor 

Jarass der sichtbare Bereich elektromagnetischer Wellen, welcher u. a. von künstli-

chen Lichtquellen erzeugt werden kann.196 Folglich ist auch die Behördenbeleuchtung 

eine Immission für den Bürger. Ausschließlich die farbliche Gestaltung ist keine Immis-

sion i. S. d. § 3 Abs. 2 BImSchG. 

Im Folgenden werden verfassungsrechtliche Ansprüche aufgezeigt, welche gegebe-

nenfalls von den Bürgern zur subjektiven Abwehr der Immissionen eingesetzt werden 

können. Für Private untereinander, folglich auch für Kunden im Einzelahndel, gelten 

die nachfolgenden Ansprüche nicht. Die Staatszielbestimmung Umweltschutz aus Art. 

20a GG eröffnet den Bürgern keine Rechtsschutzmöglichkeit, diese Vorschrift ist an die 

staatliche Gewalt adressiert. Ein spezielles Umweltgrundrecht ist im Grundgesetz 

ebenfalls nicht vorzufinden. Jedoch existieren einige Grundrechte, welche Auswirkun-

gen für den Umweltschutz haben. Nach Art. 14 Abs. 1 GG hat der Bürger einen Ab-

wehranspruch gegen Einwirkungen auf sein Eigentum in Form von Lärm, Abgasen, 

Gerüchen etc. Dieses Grundrecht ist hier nicht einschlägig, da bei einem Behördenbe-

such das Eigentum nicht tangiert wird. Aus Art. 2 Abs. 1 GG lässt sich ebenfalls kein 

Abwehrrecht gegen Umweltbelastungen ableiten, da das Recht auf Freiheit nicht von 

rechtswidrigen Nachteilen geschützt ist.197 Ein weiterer subjektiver Abwehranspruch 

des Bürgers könnte sich aus Art. 2 Abs. 2 GG ergeben. Dieser Anspruch wurde bereits 

im Kapitel 8.1 erläutert. Immissionen, welche einer Person Schmerzen zufügen z. B. 

Duftstoffe, indem diese im schlimmsten Fall Allergien oder Asthmaanfälle bei dem Be-

troffenen hervorrufen, begründen einen Anspruch aus Art. 2 Abs. 2 GG. 
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 Vgl. Schlacke, 2019, S. 66, Rn. 26 
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Setzt die Verwaltung in ihren Wartebereichen Marketingstrategien ein, indem Emissio-

nen freigesetzt werden und diese in Form von Immissionen (Geräuschen, Duft und 

Licht) auf die Bürger einwirken, haben diese lediglich einen subjektiven verfassungs-

rechtlichen Abwehranspruch aus Art. 2 Abs. 1 GG. 
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9 Fazit 

„Die Realität ist die Hypothese unserer Sinne.“  
Erhard Horst Bellermann  

Aus Sicht des Marketings ist das Modell des Homo Oeconomicus nicht mehr zeitge-

mäß. Wie dargelegt, werden menschliche Entscheidungen nicht nach rationalen Mus-

tern wie etwa nach Abwägung von Kosten und Nutzen getroffen. Vielmehr werden Al-

ternativen bereits unterbewusst in dem Impliziten System bewertet, bevor das rationale 

Denken und Handeln beginnt. Das multisensorische Marketing beeinflusst diese emo-

tionale Verhaltensebene, indem verschiedene Sinneswahrnehmungen addressiert 

werden, um die resultierende Entscheidung zielgerichtet zu verändern. Diese Strategie 

wird im Einzelhandel u. a. am Point of Sale im Rahmen der Kaufentscheidung einge-

setzt. Wie dargestellt, verfügt die Verwaltung ebenfalls über einen POS, an dem 

Dienstleistungen angeboten werden. Es erscheint einer Behörde daher grundsätzlich 

möglich, Marketingmaßnahmen einzusetzen. Durch den Einsatz von visuellen, olfakto-

rischen und akustischen Instrumenten könnte eine angenehmere Atmosphäre in den 

Wartebereichen kreiert und somit das Wohlbefinden und die Stimmung der Bürger ge-

steigert werden. Dies hätte des Weiteren auch positive Effekte auf nachgelagerte In-

teraktion mit Behördenmitarbeitern. Aus der Implementierung von Marketingmaßnah-

men ergeben sich somit nicht nur für die Bürger, sondern auch für die Verwaltung 

selbst positive Effekte. Dies könnte dazu beitragen, den in der Bevölkerung verbreite-

ten negativen Stereotyp der Verwaltung entgegen zuwirken. Es erscheint für die öffent-

liche Verwaltung folglich empfehlenswert, das in der vorliegenden Arbeit erläuterte Po-

tential des multisensorischen Marketings zu nutzen. Ausgewählte multisensorische 

Instrumente sollen harmonisch miteinander kombiniert werden. Zu beachten ist, dass 

eine Raumplanung vor allem im öffentlichen Bereich besondere Relevanz hat. Bei-

spielsweise muss im Gegensatz zu einer privaten Farbgestaltung in der Verwaltung 

Rücksicht auf das ästhetische Volksempfinden genommen werden. 

Es existiert bereits eine Vielzahl an Literatur zu der Thematik des multisensorischen 

Marketings, ein aktueller Verwaltungsbezug war jedoch nicht festzustellen. Wie in die-

ser Arbeit dargelegt, ist ein Anwendungsbezug in Behörden durchaus gegeben, folglich 

scheinen weitere Untersuchungen sinnvoll. 

Bei der Anwendung von Marketingstrategien in der Behörde muss der Schutz der Ge-

sundheit der Bürger vorrangig beachtet werden. Das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG darf nicht eingeschränkt und des Weiteren 

die freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) nicht beschränkt werden. 
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Bei der Erhebung der für diese Arbeit relevanten Daten ist aufgefallen, dass mehrere 

Einzelhandelsketten in ihren Geschäften unterschiedliche Marketinginstrumente ein-

setzten und keinesfalls überwiegend ein einheitliches Bild vermitteln. Außerdem kann 

keine Aussage dazu getroffen werden, ob die untersuchten Einzelhandelsgeschäfte 

und das Landratsamt Zwickau die bisher verwendeten Marketingmaßnahmen bewusst 

und gezielt einsetzen. Die Auswahl kann gegebenenfalls auf Kostenfaktoren oder sub-

jektiven Präferenzen basieren. Des Weiteren konnte das Instrument Duft ausschließ-

lich durch subjektive Wahrnehmung erfasst werden. Es liegt daher entgegen der ande-

ren untersuchten Merkmale keine objektive Skalierung der Ergebnisse vor. Entspre-

chend ist die Genauigkeit der erhobenen olfaktorischen Statistiken kritisch einzuschät-

zen.  

Offen bleibt die Frage, ob ein zusätzliches gustatorisches und haptisches Marketing die 

Stimmung und das Wohlbefinden innerhalb eines Wartebereiches außerdem erhöhen 

können. Beide Bestandteile multisensorischer Marketingmaßnahmen konnten im vor-

gegebenen Bearbeitungsrahmen nicht berücksicht werden. Diese können Bestandteil 

anschließender wissenschaftlicher Untersuchungen sein. 
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Kernsätze 

1. Die konsultierte Literatur zeigt auf, dass multisensorisches Marketing sehr viel 

Potential besitzt. 

2. Aus Sicht des Marketings ist das Modell des Homo Oeconomicus nicht mehr 

zeitgemäß. 

3. Eine Etablierung von multisensorischen Strategien in der öffentlichen Verwaltung 

ist grundsätzlich möglich. 

4. Der Einsatz von visuellen, olfaktorischen und akustischen Marketingstrategien in 

Behörden kann die Bürgerfreundlichkeit erhöhen und darüber hinaus die Interak-

tion zwischen Bürgern und Behördenmitarbeitern verbessern.  

5. Die verbesserungswürdige Ausgangssituation der Wartebereiche in der öffentli-

chen Verwaltung würde sich durch Marketingmaßnahmen positiv entwickeln.  

6. Die Implementierung von Marketingstrategien muss im öffentlichen Raum gut 

durchdacht und geplant werden, da jede Marketingmaßnahme Risiken für die 

Bürger birgt.  

7. Die derzeitige Situation der untersuchten Behörde (Landratsamt Zwickau) ist ver-

besserungswürdig. 
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  Anhang 1: Die zwei Systeme im Gehirn 

Quelle: Scheier, Held in Häusel, 2019, S. 71 
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Anhang 2: Wartebereiche der Bürger im Landratsamt Zwickau 

Quelle: Eigenerhebung 
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Anhang 3: Farbenlehre nach Goethe 

Quelle: Vgl. Scheschkewitz, 2010 
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Anhang 4: Küppers Farbtheorie 
 

4.1 Farbenlehre 
Quelle: Küppers, 2001, Farbabbildung 34 

 
4.2 Rhomboeder-Farbraum 

Quelle: Küppers, 2001, Farbabbildung 10a, 10b 
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Anhang 5: Übersicht der mit Farben verbundenen emotionalen Konnotationen 

Quelle: Vollmar, 2005 
 
 
 

Farbe  Positive Konnotation Negative Konnotation 

Rot Liebe, Leidenschaft, Sexualität, 
Vitalität, Kraft, Dynamik, Herrschaft 

Blut, Aggression, Wut, Trieb, Rev-
olution 

Rosa Freundlichkeit, Harmlosigkeit, Lieb-
lichkeit, Niedlichkeit, Kindlichkeit, 
Vertrauen, Zugewandtheit, je nach 
Schattierung: Sauberkeit, zarte 
Frische, zarte Duftigkeit 

künstlich, mädchenhaft, naiv, 
unerwachsen 

Orange Sonnenuntergang, Optimismus, 
Lebensfreude, Aufgeschlossenheit, 
Kontaktfreudigkeit, Gesundheit, 
Jugendlichkeit, Vitalität, Selbstver-
trauen 

Leichtlebigkeit, Aufdringlichkeit, 
Ausschweifung, Unseriosität 

Gelb Sonne, Licht, Heiterkeit, Freude, 
Wissen, Weisheit, Vernunft, Logik, 
Reichtum, Intellekt, Kommunikation 

Täuschung, Rachsucht, Pessi-
mismus, Egoismus, Geiz, Neid 

Grün Hoffnung, Natur, Vertrauen, Groß-
zügigkeit, Sicherheit, Harmonie, 
Erneuerung des Lebens 

Neid, Gleichgültigkeit, Stagnation, 
Müdigkeit 

Blau Himmel, Wasser, Ruhe, Vertrauen, 
Treue, Schönheit, Sehnsucht, Ge-
fühl, Hygiene, klare Frische 

Kühle, Nachlässigkeit, Melancho-
lie 

Violett / Lila Würde, Mystik, Geistlichkeit, Ma-
gie, Inspiration, Frömmigkeit, Buße, 
Opferbereitschaft, Extravaganz 

Stolz, Arroganz, Unmoral, Unent-
schlossenheit 

Pink lustig, fröhlich, offen, kommunika-
tiv, kreativ 

Flatterhaftigkeit, übertrieben mäd-
chenhaft, unerwachsen, klischee-
haft 

Weiß Eis, Schnee, Reinheit, Klarheit, 
Erhabenheit, Unschuld, Empfind-
samkeit 

Unnahbarkeit, kühle Reserviert-
heit, klinische Sterilität 

Grau vollkommene Neutralität, Vorsicht, 
Zurückhaltung, Kompromissbereit-
schaft, edel, kühl, reduziert, elegant 

Trüber Tag, Langeweile, Eintönig-
keit, Unsicherheit, Lebensangst, 
autoritär, distanzierend 

Schwarz Würde, Ansehen, Feierlichkeit, 
Führungskraft, edles Design, Re-
duktion 

Tod, Trauer, Dunkelheit, Terror, 
Lichtlosigkeit, Angst, Unergründ-
lichkeit 
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Anhang 6: Wandfarben im Einzelhandel 

Quelle: Eigenerhebung 
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6.3: Bekleidungsgeschäfte 
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Anhang 7: Wandfarben im Landratsamt Zwickau 

Quelle: Eigenerhebung 
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Anhang 8: Kelvin Farbskala 

Quelle: Lexikon, Leuchtenland 
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Anhang 9: Beleuchtung im Einzelhandel 

Quelle: Eigenerhebung 

 

9.1 Lebensmittelgeschäfte 
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9.3 Bekleidungsgeschäfte 
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Anhang 10: Beleuchtung im Landratsamt Zwickau 

Quelle: Eigenerhebung 

 

 

 

 

  

90% 

10% 

Verwendete Beleuchtung im Landratsamt 
Zwickau 

neutralweißes Licht 

warmweißes Licht 
(gelblich) 

warmweißes Licht 
(orange) 

tageslichtweißes Licht 



 XVIII 

Anhang 11: Olfaktorische Gestaltung im Einzelhandel 

Quelle: Eigenerhebung 
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Anhang 12: Olfaktorische Gestaltung im Landratsamt Zwickau 

Quelle: Eigenerhebung 
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Anhang 13: Wirkungstendenzen von Lautstärke und Tempo nach Thomas Gasse 

Quelle: Grasse, 2004, S. 4 
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Anhang 14: Die häufigsten Freizeitgestaltungen der Deutschen 

Quelle: Stiftung für Zukunftsfragen, 2020 
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Anhang 15: Akustische Gestaltung im Einzelhandel 

Quelle: Eigenerhebung 
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Anhang 16: Akustische Gestaltung im Landratsamt Zwickau 

Quelle: Eigenerhebung 
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Anhang 17: Handlungsleitfaden für Behörden 

Quelle: Eigenerhebung 
 
 

Der folgende Handlungsleitfaden soll den Behörden in der Bundesrepublik Deutsch-

land aufzeigen, wie das Potential des multisensorischen Marketings in der Verwaltung 

ausgeschöpft werden kann. 

Allgemeines 1.) Die Verwaltung muss sich zunächst eine Identität schaffen. Sie 
sollte sich im Klaren sein, welche Werte sie vertreten möchte. Die-
se Grundlage besteht im Idealfall ein Leben lang. 

2.) Auf der Grundlage einer Identität werden multisensorische Maß-
nahmen geplant. 

3.) Bei Veränderungen und Anpassungen an neue Anforderungen 
sollten Kernelemente der Identität immer gewahrt werden. 

4.) Der Bürger darf von Veränderungen nicht überfallen werden, diese 
sollten Schritt für Schritt in die Behörden integriert werden. 

5.) Die multisensorischen Maßnahmen sollten in ihrer Gesamtheit 
einstimmiges Bild der Verwaltung wiedergeben. 

6.) Es sollte die Aktivierung möglichst vieler Sinneskanäle angestrebt 
werden. 

7.) Die einzusetzenden Marketinginstrumente sind sorgfältig auszu-
wählen, da sie positive Emotionen im Bürger auslösen sollen. 

8.) Die Instrumente müssen untereinander harmonisch sein. 
9.) Nur die Summe aller Instrumente ist in der Lage, menschliches 

Verhalten zu steuern. 
10.) Die Wirkung von multisensorischen Instrumenten ist von Vorprä-

gungen, der Erziehung, dem kulturellen Umfeld sowie persönli-
chen Erinnerungen abhängig. Dies sollte in der Planung berück-
sichtigt werden. 

11.) Die Integration der Instrumente kann mit einem hohen finanziellen 
und zeitlichen Aufwand verbunden sein. 

12.) Es sollten Maßnahmen in einer Risikoplanung erarbeitet werden, 
was im schlimmsten Fall durch die Behördenleitung zu unterneh-
men ist. 

       Schlimmste Folgen:   Musik: Stress 

                                          Duft: Allergien, Kopfschmerzen etc.  

                                          Farbe und Licht: Verstimmungen, Unwohl-   
                                                               sein, psychische Krisen 

13.) Die Zusammenarbeit mit Experten und Forschern während der 
Planungsphase wird empfohlen. 

14.) Die gewünschten Effekte wie das Gesetz der multisensorischen 
Verstärkung, die multisensorische Holistik sowie der Halo-Effekt 
können bei einer richtigen Planung eintreten. 

15.) Durch das multisensorische Marketing kann sich die Verwal-
tung einen Platz im Gedächtnis des Bürgers sichern, welche 
in ihm positive Emotionen weckt! 

Visuelles  
Marketing 

1) Wandfarben haben Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden. 
2) Farben beeinflussen die Gemütsstimmung. 
3) Die durch den Farbreiz transportierten Informationen lösen in den 

Menschen Empfindungen aus, sodass bestimmte Farben mit be-
stimmten Gefühlen verknüpft werden. 
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4) Grundsätzlich steht der Behörde jede beliebige Farbnuance zur 
Gestaltung der Wartebereiche zur Verfügung (siehe Rhomboeder-
Farbraum). 

5) Gelb, Orange, Rot und Grün haben nach Goethe positive Wirkun-
gen auf den Menschen. 

6) Aus der Sicht Vollmars sind die Farben Blau und Grün besonders 
geeignet für die Wartebereiche in der Verwaltung, da diese ent-
spannungsfördernd wirken. 

7) Vollmar zeigt auf, dass keine Farbe ausschließlich positiv konno-
tiert ist. Folglich muss die negative Konnotation immer mit berück-
sichtigt werden. 

8) Die Wirkung der Farbe wird durch den Farbton, der Sättigung und 
der Helligkeit bestimmt. 

9) Farbkombinationen sind in den Wartebereichen möglich, es sollte 
jedoch auf eine harmonische Kombination geachtet werden. 

10) Goethe weißt gegenüberliegende Farben seines Farbkreises als 
kompatibel aus. Nebeneinander liegende Farben des Farbkreises 
schließt er als Farbkombination aus. 

11) Braun und Grau sind darüber hinaus positiv stimmende Kombina-
tionsfarben. 

12) Eine Gestaltung mit einem weißen Farbton wirkt stimmungsför-
dernd.  

13) Von einer Gestaltung mit der Farbe Schwarz wird abgeraten. 
14) Die Wirkung der Farben ist abhängig von dem umgebenden Licht. 
15) Warmweißes Licht wirkt besonders angenehm und entspannend 

und ist für eine gemütliche Stimmung in einem Wartebereich zu 
empfehlen. 

16) Farbatlanten können Anregungen über die Auswahl und die Kom-
bination der Wandfarben geben. 

17) Es wird empfohlen, die Aufgabe des visuellen Marketings einem 
Farbgestalter zu übertragen. 

Akustisches 
Marketing 

1) Akustische Informationen sind für den Mensch gefühlte Erlebnisse, 
von denen er sich emotional leiten lässt. 

2) Die akustische Ebene steuert und prägt das menschliche Verhal-
ten unterbewusst. 

3) Musik kann Erinnerungen wecken. 
4) Klänge geben einer Sache eine Identität. 
5) Klänge beeinflussen die Stimmung und das Wohlgefühl. 
6) Die Lautstärke, das Tempo und der Rhythmus sind die Grundlage 

für Stimmungsänderungen. 
7) Für die Verwaltung ist das akustische Marketing mittels Hinter-

grundmusik möglich.  
8) Eine entspannungsfördernde Musik von 60 Hertz ist für Wartebe-

reiche von Behörden ratsam, welche durch ein schnelles Tempo 
eine positive Atmosphäre kreiert. 

9) Unterhaltsame akustische Gestaltung verkürzt die gefühlte Warte-
zeit.  

10) Es ist ratsam abwechslungsreiche Klänge zu verwenden. 
11) Es können individuelle Klangkonzepte durch einen Experten er-

stellt werden. 
12) Alternativ kann zu herkömmlichen Radiosendern zurückgegriffen 

werden, dies spart vor allem Kosten. 

Olfaktori-
sches  

1) Düfte sind mit Erfahrungen und Ereignissen verknüpft, welche der 
Menschen mit positiven oder negativen Emotionen verbindet. 
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Marketing 2) Mithilfe einer geeigneten Duftauswahl ist es der Verwaltung mög-
lich, das Wohlbefinden der Bürger zu steigern, unangenehme Ge-
rüche zu bekämpfen und für eine emotionale Markierung zu sor-
gen. 

3) Düfte nehmen Einfluss auf die Stimmung, das Verhalten und die 
Beurteilung der Umgebung. 

4) Das Proust-Phänomen kann die Verwaltung nutzen, um einen po-
sitiven Wiedererkennungswert zu kreieren. 

5) Vor allem Blumendüfte wirken stimmungsfördernd. 
6) Gerüche in niedrigeren Konzentrationen werden von den Men-

schen bevorzugt. 
7) Die individuelle Duftpräferenz ist von unterschiedlichen Gewöhn-

ungen, Erfahrungen, Prägungen und der Erziehung abhängig. 
8) Naturaromen können aufgrund ihrer antiseptischen Wirkung zur 

Geruchsneutralisation eingesetzt werden. 
9) Unter den Naturaromen werden vor allem Zitronen- und Orangen-

geruch präferiert. 
10) Eine Flächenbeduftung wäre in Wartebereichen sinnvoll. 
11) Eingangsbereiche, Flure und Räume mit hohen Decken sind für 

die olfaktorische Gestaltung nicht geeignet.  
12) Unangenehme Gerüche können weitaus mehr negative Stimmung 

hervorrufen, als gute Düfte positive Stimmung. 
13) Es wird als sinnvoll erachtet, mit einem erfahrenen Experten ein 

Duftkonzept über die Auswahl und die Dosierung zu erarbeiten. 
14) Eine angemessene Kennzeichnung des Dufteinsatzes ist in jedem 

Fall nötig für Allergiker etc. 
15) Duftstoffe ersetzen regelmäßiges Lüften nicht. 
16) Werden Düfte durch die Bürger als positiv wahrgenommen, wird 

der Gesamteindruck von der Organisation verbessert.  
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